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Obmann, Ing. Albert Moder

Ihr Ing. Albert Moder		
Obmann

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Eine neue Funktionsperiode hat mit 
der WK-Wahl 2015 begonnen, der 
neue Ausschuss hat sich konstituiert, 
welcher die nächsten fünf Jahre um 
die Belange der steirischen Frächter 
bemüht sein wird das Beste zu errei-
chen und die Rahmenbedingungen 
zu verbessern. Der neue Ausschuss ist 
ein Mix aus Unternehmern aus allen 
Teilen der Steiermark und aus allen 
Bereichen des Transportes. Jedes Seg-
ment wird damit vom Ausschuss ab-
gedeckt. Sollten Sie Anregungen und 
Ideen an den Ausschuss haben, bitte 
ich höflich um Ihre Mitarbeit. Neh-
men Sie einfach mit den Mitgliedern 
des Ausschusses oder mit dem Fach-
gruppen-Büro Kontakt auf und de-
ponieren Sie Ihre Vorstellungen. Ich 

bin gerne bereit, Anregungen aufzu-
nehmen und umzusetzen.

Mein Ziel ist es, den internationa-
len Verkehr wieder österreichisch zu 
machen: österreichische Fahrer, ös-
terreichische Kennzeichen. Es soll-
te mehr Steuerleistung im Inland 
bleiben und nicht ins Ausland ab-
wandern. Ziele sind auch die Rah-
menbedingungen bei verschiedenen 
Verordnungen von Ladegut, Tacho-
graf, Gefahrengut, C-95 zu evaluie-
ren und zu verbessern sowie zu ver-
einfachen. Einige der Hauptpunkte 
sind für mich die Förderungen für 
den Lkw-Tausch zu verlängern und 
die C-95-Ausbildung ins Ausbil-
dungsverbundsystem zu verpacken, 

um den Fördertopf der EU-Sozial-
richtlinien nutzen zu können.

Ebenfalls wichtige Punkte sind die 
Aufhebung des Lkw-Nachtsechzi-
gers auf Autobahnen und die Sen-
kung von Lohnnebenkosten.

Ich wünsche Ihnen einen guten    
Geschäftsverlauf 2015 
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Wirtschaftskammerwahl 2015
Ein neuer Ausschuss wurde gewählt
Mitbestimmen durch Abstimmen – diesem Motto sind in der Steiermark 47 Prozent der heimischen 
Unternehmen gefolgt. In der Transportbranche waren es sogar knapp 51 Prozent. Nun stellt sich der 
neue Ausschuss bestehend aus insgesamt 23 Unternehmerinnen und Unternehmern vor, der sich in 
den nächsten fünf Jahren für die Anliegen und Bedürfnisse der Frächter und die der Kleintransport-
branche einsetzen wird.

Ergebnis:

Rund 40.000 Stimmen wurden bei 
der Wirtschaftskammer-Wahl 2015 
insgesamt in der Steiermark abgege-
ben und ließen die Wahlbeteiligung 
auf die 47-Prozent-Marke schnellen. 
„In der Güterbeförderungs- und 
Kleintransporteursbranche haben 
wir sogar fast 51 Prozent Wahlbe-

teiligung erreicht“, freut sich Albert 
Moder, wiedergewählter Obmann 
der steirischen Fachgruppe für das 
Güterbeförderungsgewerbe. „Damit 
sind von den knapp 1500 aktiven 
Frächtern und Kleintransporteu-
ren in der Steiermark exakt 771 zur 
Wahl gegangen. Das ist für mich 

und meinen neu konstituierten Aus-
schuss ein klarer Auftrag sich noch 
mehr für die Belange der Trans-
portbranche einzusetzen, aber auch 
ein Danke für die geleistete Arbeit 
der Funktionäre im bisherigen Aus-
schuss der Fachgruppe“, so Moder 
weiter.

Ehrung der Ausgeschiedenen

23 Unternehmerinnen und Unter-
nehmer aus den verschiedensten Tei-
len der Steiermark werden sich nun 
im frisch konstituierten Ausschuss 
für die Interessen der Transporteure 
und Kleintransporteure mit Nach-
druck einsetzen. Das sind insgesamt 
fünf mehr, wie im letzten Ausschuss. 
18 Mandate konnte der Wirtschafts-
bund in der Fachgruppe für das Gü-
terbeförderungsgewerbe einfahren, 
vier der Ring der freiheitlichen Wirt-
schaftstreibenden und ein Mandat 
entfiel auf den Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverband Steiermark. 
Zehn neue Gesichter sind nun im 
neuen Ausschuss vertreten, während 
man sechs engagierte Funktionäre aus 
dem letzten Ausschuss verabschie-
dete: Allen voran KoR Max Zottler, 
der nebst Urkunde auch eine goldene 
Ehrennadel von der Fachgruppe für 
außerordentliche Verdienste erhalten 
wird und seit 7. April 1995 Teil des 
Ausschusses war und von 20. April 
1995 bis 14. April 2010 das Amt des 
Obmann-Stellvertreter bekleidete 
und als Bezirksvertrauensperson vom 
2. Juni 1986 bis 24. Oktober 2000 
agierte.
Ebenfalls verabschiedet mit Urkunde: 
Ing. Johann Moser, im Ausschuss seit 
13. Februar 2006, Johannes Eibinger, 
dem Ausschuss beigezogen von 9. 
Mai 2000 bis 28. Juni 2002 sowie im 
Ausschuss seit 29. Juni 2002, sowie 
Ing. Walter Huber, Ausschussmit-
glied seit 18. Dezember 2010. Eben-
falls verabschiedet aus dem Ausschuss 
wurde der kooptierte Kleintranspor-
teur Franz Schlegl, seit 27. Juni 2008 
im Ausschuss sowie das jüngste Mit-
glied Erwin Töfferl, seit 1. April 2014 
mit dabei.

Der neu konstituierte Ausschuss 
stellt sich wie folgt zusammen: siehe 
nebenstehende Aufstellung. Auf den 
kommenden Seiten stellt sich dieser 
in Steckbriefform vor.©
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Der neu konstituierte Ausschuss

Name: Peter Allmer
Geburtsdatum: 26. Mai 1957
Ort des Firmensitzes: 8670 Krieglach

● Seit wann in der Transportbranche? 1977
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Transport ist ein Teil 
des Wirtschaftsgefüges, um die Ansprüche 
unserer Gesellschaft abzudecken.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Ich möchte positive Verände-
rungen für unsere Branche erreichen, auferlegte Hürden durch 
gemeinsames Vorgehen abschwächen bzw. aus dem Weg räumen. 
Ein wichtiger Aspekt ist für mich auch die Verbesserung des Ima-
ges in der Öffentlichkeit. 
● Ihre Vision: Der Transport bekommt in der Politik, in den Medi-
en und in unserer Gesellschaft den Stellenwert und die Bedeu-
tung, die ihm zustehen.

Name: Franz Leitner
Geburtsdatum: 3. Oktober 1964
Ort des Firmensitzes: 8592 Salla,
8141 Unterpremstätten

● Seit wann in der Transportbranche? 1980
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Die Ausarbeitung moder-
ner  und flexibler Transportlösungen 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Für weniger Bürokratie und Schutz 
der heimischen Transporteure
● Ihre Vision: Politik als verständnisvollen Fürsprecher für das 
Transportgewerbe gewinnen

Obmann

Name: Ing. Albert Moder
Geburtsdatum: 22. März 1963
Ort des Firmensitzes: 8811 Scheif-
ling
 
● Seit wann in der Transport-
branche? Seit 22.03.1963
● Welche Bedeutung hat für Sie 
der Transport generell? Der Lkw bringt, was Sie und wir täglich 
brauchen.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Für bessere 
Rahmenbedingungen im Transportgewerbe
● Ihre Vision: Österreichische Fahrer – mit österreichischen 
Kennzeichen

Obmann-Stellvertreter

Name: DI Gerhard Schauperl
Geburtsdatum: 16. März 1964
Ort des Firmensitzes: 8330 Feldbach

● Seit wann in der Transportbranche? 1992
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Meines Erachtens ist 
Transport eine Stütze der Wohlstandsgesell-
schaft. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Faire Rahmenbedingungen für österreichische Unter-
nehmer zu erwirken
● Ihre Vision: Emissionsfreier Straßengüterverkehr

Obmann-Stellvertreterin

Name: Mag. Nicole Friedmann-Körver
Geburtsdatum: 1. März 1971
Ort des Firmensitzes: 8473 Mureck

● Seit wann in der Transportbranche? 1993
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Unverzichtbarer Wirt-
schaftszweig
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Der Bevölkerung die Bedeutung dieser Branche aufzu-
zeigen, österreichweite Imagearbeit 
● Ihre Vision: Dass die Frächter sich untereinander nicht die Prei-
se ruinieren und selbstbewusst bei ihren Kunden auftreten. Dass 
die Politik mehr Verständnis für diese wichtige Branche aufbringt.

Name: Gottfried Golob
Geburtsdatum: 25. Juni 1958
Ort des Firmensitzes: 8724 Spielberg

● Seit wann in der Transportbranche? 1980
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Wichtigstes Bindeglied 
zwischen Industrie und Konsument
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Die speziellen Anliegen im 
Rundholztransport an den richtigen Positionen zu platzieren und 
praxisgerecht umzusetzen
● Ihre Vision: Schaffung von Rahmenbedingungen, die den Anfor-
derungen für die Ausführung der Dienstleistung Rundholztransport 
entsprechen

Name: Peter Fahrner
Geburtsdatum: 29. Dezember 1959
Ort des Firmensitzes: 8243 Pinggau

● Seit wann in der Transportbranche? 1979
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Grundversorgung und 
Wohlstand für die Menschen durch prompte 
Belieferung von jeglichen Gütern aus aller 
Welt!
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Für alle Anliegen, die von meinen Frächterkollegen an 
mich gerichtet werden
● Ihre Vision: Dass wir Frächter in Zukunft wieder Wertschät-
zung, Glück und Freude in unserer Arbeit finden!

Name: Christof Jöbstl 
Geburtsdatum: 20. Jänner 1977 
Ort des Firmensitzes: 8471 Spielfeld, 
8142  Wundschuh
 
● Seit wann in der Transportbranche? Von 
Geburt an – aber erinnern kann ich mich nur 
an die letzten 25 Jahre!
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Transport ist das 
Grundgerüst einer funktionierten Wirtschaft! 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? earth friendly (freundlich zur Erde) gemeinsam statt 
einsam (Partnerschaften) 
● Ihre Vision: Ökonomie, Ökologie und Soziales in Balance zu 
halten, ist für uns der Schlüssel, einen erfolgreichen Spedi-
tions-, Transport- und Logistikbetrieb zu führen. Wir schaffen 
einen Mehrwert für alle drei Bereiche, indem wir sie in Einklang 
bringen. 

Name: Josef Maier 
Geburtsdatum: 13. Mai 1961
Ort des Firmensitzes: 8962 Gröbming

● Seit wann in der Transportbranche? 1983
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Lkw ist für mich die 
wichtigste Art, Waren flexibel, pünktlich und 
sicher von A nach B zu befördern.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Da wir im Schotter-, Asphalt-, und 
Beton- sowie im Kranbereich tätig sind, ist mein Anliegen der 
Nahverkehr.
● Ihre Vision: Der Zusammenhalt und die Einigung mit unseren 
Freunden und Mitbewerbern, um unsere Preise endlich anglei-
chen zu können. Damit unsere Branche den Stellenwert wieder 
erreicht, den sie eigentlich verdient hätte! Da wir sonst in der 
Zukunft mit unserem Branchenüberleben Probleme bekommen.

Name: Daniela Müller-Mezin
Geburtsdatum: 30. März 1963
Ort des Firmensitzes: 8200 Gleisdorf

● Seit wann in der Transportbranche? 1987
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Ohne Transporte kein 
Überleben – daher wünsche ich mir mehr 
Akzeptanz von vielen Seiten! 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss
einsetzen? Für Öffentlichkeitsarbeit & Marketing und dafür, wo 
man mich braucht
● Ihre Vision: Wer kein Ziel hat, kommt nirgendwo an.

Name: Roland Amtmann
Geburtsdatum: 20. August 1965
Ort des Firmensitzes: 8141 Zettling bei Graz

● Seit wann in der Transportbranche? 1980
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Ich sehe die Verkehrs-
wirtschaft in einer immer stärker globali-
sierten Welt als Blutkreislauf der Wirtschaft 
generell. Ohne Transport- und Logistikdienst-
leister wäre ein funktionierender Handel nicht 
möglich. Der Wunsch nach immer kurzfristigeren Verfügbarkeiten 
der Waren ist eine besondere Herausforderung für die Transport-
wirtschaft.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Für vernünf-
tige gesetzliche Rahmbedingungen in der Transportwirtschaft 
und einen Abbau von bürokratischen Hürden, insbesondere die 
teilweise stark überzogenen Verkehrs-/ein- und beschränkungen
● Ihre Vision: Dass die Bedeutung der Verkehrsbranche auch von 
politischer Seite erkannt wird und an ihrer tatsächlichen Leistung 
für die gesamte Wirtschaft gemessen wird.

Name: Ing. Franz Tieber
Geburtsdatum: 3. Jänner 1973
Ort des Firmensitzes: 8120 Peggau

● Seit wann in der Transportbranche? Firma 
Tieber seit 1964
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Für unsere Firma sehr 
wichtig, um nahe am Kunden zu sein. 
Ca. 800.000 t Transportleistung (Sand und 
Schotter) jährlich, dazu ca 150.000 m3 Aushub 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Abbau von 
Bürokratie
● Ihre Vision: Mehr Verständnis für das Transportgewerbe in der 
Bevölkerung und bei Behörden
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Name: Silvia Hruska 
Geburtsdatum: 16. März 1968
Ort des Firmensitzes: 8101 Gratkorn

● Seit wann in der Transportbranche? 2009
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Flexibilität von A nach 
B mit hoher Qualität,  7 Tage die Woche 24 
Stunden lang, professioneller Umgang mit 
den Gütern
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Wildwuchs im Kleintransport – kleine Befähigungsprü-
fung bzw. Verpflichtung zur Mindestschulung in kaufm. Belan-
gen, gesetzliche Überprüfungen, ob ein Kleintransporteur auch 
tatsächlich ein gewerbliches Fahrzeug angemeldet hat.
● Ihre Vision: Miteinander mit großen Frächtern und nicht ein 
Abhängigsein von großen Frächtern, dass Kleintransporteure auch 
direkt von Firmen gute Aufträge erhalten, davon leben können 
und nicht ums Überleben kämpfen müssen, d. h. um zu niedrige 
Preise fahren müssen.

Name: Herbert Brandl
Geburtsdatum: 19. Jänner 1968
Ort des Firmensitzes: 8793 Trofaiach

● Seit wann in der Transportbranche? 1987
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Das Transportgewerbe 
ist täglich eine neue Herausforderung für 
mich.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen?  Imageaufwertung des Transport-
gewerbes; Bekämpfung des Preisverfalls; Netzwerke knüpfen
● Ihre Vision: Unsere Branche fit machen für unsere nächste 
Generation. 

Name: Jürgen Peinhopf
Geburtsdatum: 3. Mai 1976
Ort des Firmensitzes: 8741 Weißkirchen

● Seit wann in der Transportbranche? Offizi-
ell seit 1991
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Wir bringen, was SIE 
täglich brauchen.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Zusammenarbeit, fairer Wettbewerb, bessere Rah-
menbedingungen
● Ihre Vision: Erhaltung des Betriebes, weitere Investitionen in 
das Unternehmen

Name: Isabella Rohrer, MAS
Geburtsdatum: 7. Dezember 1980
Ort des Firmensitzes: 8712 Niklasdorf

● Seit wann in der Transportbranche? Ich 
persönlich erhielt meine Konzession Güter-
transport 2007, Bestand des Unternehmens 
Juri GmbH seit 1972
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Wir transportieren mit 
unseren Spezialaufbauten auf Lkw (Kanalspüler, Supersauger, 
Kehrmaschinen, Saugwägen, Tankreinigungsfahrzeuge, Wasser-
hochdruck, Absetzkipper und Abrollkipper) die Produkte unserer 
Kunden. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Die Grund-
lagen und Gesetzgebungen für Lkw mit Spezialaufbauten
● Ihre Vision: Faire Basis für alle, die auf der Straße sind; ein-
heitliche Regelung von Gesetzen in allen Bundesländern

Name: Dr. Johann Huber
Geburtsdatum: 9. Februar 1976
Ort des Firmensitzes: 8642 St. Lorenzen im 
Mürztal

● Seit wann in der Transportbranche? 2010
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Die Transportwirtschaft 
ist nicht nur die Lebensader der zunehmen-
den Globalisierung, sondern auch der regio-
nalen Wirtschaft. Eine effiziente Transport-
wirtschaft ist unabdingbar mit dem Wirtschaftswachstum und der 
Entwicklung von Regionen verbunden.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Eine leistungs-
fähige Transportwirtschaft, eine Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit des österreichischen Frächters sowie eine Verbesserung des 
Berufsbildes der Lkw-Fahrer
● Ihre Vision: Zwei Frächter, die nicht „jammern“ :-)

Name: Helmut Ofner
Geburtsdatum: 16. November 1967
Ort des Firmensitzes: 8142 Wundschuh

● Seit wann in der Transportbranche? Die 
Firma seit 1928/persönlich seit 1988
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Ohne Transport kein 
Leben.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Für faire Rahmenbedingungen, damit österreichische 
Transporteure im nationalen Verkehr gegen ausländische Mitbe-
werber bestehen können
● Ihre Vision: Keine

Name: Sandra Poscharnegg
Geburtsdatum: 11. Februar 1983
Ort des Firmensitzes: 8453 St. Johann/S. 

● Seit wann in der Transportbranche? Unser 
UN seit 1948. Ich war nur in der Transportbran-
che bzw. immer in unserem UN tätig bis dato. 
Geschäftsführung 2012 übernommen.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Nachdem ich im bzw. mit 
dem Unternehmen aufgewachsen bin, ist ein Leben ohne „Trans-
port“ nicht vorstellbar.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Nachdem ich 
aus einem rein österr. UN komme und wir mit österr. Kennzeichen 
fahren, ist es mir ein Anliegen, dass genau auf solche UN geschaut 
wird. Die Bedingungen sind aufgrund der Kostenstruktur hier härter.
● Meine Vision/Wünsche: Für mein UN: weiterhin Maßstäbe zu 
setzen, gesundes „österreichisches“ UN zu führen, zufriedene Mit-
arbeiter und Kunden zu haben; für die Branche: faire Konditionen/
Rahmenbedingungen zu schaffen und Akzeptanz für den „Verkehr“ 
in der Politik 

Name: LO KoR Dr. Erich Schoklitsch
Geburtsdatum: 19. November 1954
Ort des Firmensitzes: 8055 Graz

● Seit wann in der Transportbranche? 1988
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell?  Der Transport ist das 
Gerüst für eine erfolgreiche Wirtschaft.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Für verbesserte Rahmenbedin-
gungen und ein positives Image der Branche
● Ihre Vision: Anerkennung als Vorzeigebranche

Name: Alexander Dohr

Alexander Dohr hat sein Mandat zurückgelegt 
und wird ehestmöglich nachbesetzt. 

Name: Christoph Hötzl 
Geburtsdatum: 15. Februar 1975
Ort des Firmensitzes: 8055 und 8042 Graz

● Seit wann in der Transportbranche? 2008
● Welche Bedeutung hat für Sie der Trans-
port generell? Eine sehr wichtige Dienstleis-
tung in der Volkswirtschaft, da jedes Produkt 
einmal in einem Transportfahrzeug gelegen hat
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Chancengleichheit und -verbesserung für ALLE Transpor-
teure gegenüber der verfehlten Wirtschafts- und Steuerpolitik der 
Bundesregierung!
● Ihre Vision? Die fleißigen und ehrlichen österr. Gewerbetrei-
benden sollen belohnt und nicht wie jetzt bestraft werden. Dazu 
braucht es einen Wechsel in der Wirtschafts- und Steuerpolitik der 
aktuellen Bundesregierung, die seit Jahren nur noch durch Stillstand 
und Rückschritt gekennzeichnet ist. Die österr. Wirtschaft braucht 
in den entscheidungsrelevanten politischen Ämtern Menschen, die 
sich in der Praxis bereits bewiesen haben und nicht wie es jetzt ist, 
in diesen Positionen ausschließlich Bürokraten, Beamte und Lehrer!

Name: Georg Mayer 
Geburtsdatum: 20. Juli 1957
Firmensitz: 8311 Markt Hartmannsdorf

● Seit wann in der Transportbranche? 1989
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport ist für uns 
Menschen ein ganz wichtiger Faktor, der uns 
Arbeit und Wohlstand bringt! Sind es Waren 
oder auch Daten, ohne Transport geht nichts!
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Faire Transportbedingungen  für die Transportwirt-
schaft!
● Meine Vision: Mehr österreichische Transporteure, die wieder 
mit österreichischen Fahrern unterwegs sind. Die Doppel- und 
Dreifachbestrafung abschaffen, die in Österreich einzigartig ist! 
Wettbewerbsverzerrungen in Europa abschaffen!

?
Ausscheidende 
Ausschussmitglieder:

•	 Herr Ing. Johann Moser

•	 Herr Johannes Eibinger

•	 Herr KoR. Max Zottler 

•	 Herr Ing. Walter Huber

•	 Herr Erwin Töfferl

•	 Herr Franz Schlegl 

Steckbriefe Ausschussmitglieder
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Gastkommentar 
ÖVP-Verkehrssprecher Abg. z. NR Andreas Ottenschläger

Eine moderne Infrastruktur ist einer 
der essenziellsten Faktoren für den 
Wirtschaftsstandort Österreich. Dass 
das Transportgewerbe dazu seinen 
Beitrag leistet ist durchaus legitim. 
Allerdings ist auch hier irgendwann 
eine Grenze erreicht. Denn die ös-
terreichische Transportwirtschaft 
stößt bereits jetzt an ihre betriebs-
wirtschaftlichen Grenzen. Wenn wir 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze im 
Land halten wollen, dann müssen wir 
uns überlegen, ob wir diesen Wirt-
schaftszweig weiter schädigen und 
belasten wollen.

Die aktuelle Debatte rund um eine 
flächendeckende Lkw-Maut er-
scheint in diesem Zusammenhang 
beinahe schon skurril. Die Transport-
wirtschaft steht, was die Maut be-
trifft, bereits jetzt am Limit, ihr würde 
nichts anderes übrig bleiben, als die 
Mehrkosten an den Endverbraucher 
weiter zu reichen. Das vielbeschwo-
rene Argument der Mautflüchtlinge 
kann man auch nicht einfach gelten 
lassen, schließlich haben wir es hier 
beinahe ausschließlich mit Quell- 
und Zielverkehr zu tun, da für den 
Transit entweder Fahrverbote auf 
Bundes- und Landesstraßen gelten, 

oder von den Ländern ganz einfach 
welche eingeführt werden könnten.
Mit der von einigen geforderten 
Einführung einer flächendeckenden 
Lkw-Maut, würden wir massiv den 
ländlichen und peripheren Regionen 
schaden, welche überproportional 
stark belastet werden würden. Dezen-
tral liegende Unternehmen würden 
insbesondere durch ein Road-Pricing 
massiv geschwächt werden. Öster-
reichs Transportwirtschaft wird groß-
teils von Klein- und Mittelbetrieben 
getragen und diese gilt es auch nach 
Möglichkeit in den Regionen zu 
halten, um den weiteren Abbau von 
Arbeitsplätzen zu verhindern. Wenn 
man schon solche Dinge fordert, 
muss man das Gesamtkonzept der 
Lkw-Maut reformieren. Wir können 
nicht auf die heimischen Transpor-
teure die vollen Kosten abwälzen, 
ohne dabei auch Überlegungen für 
Entlastungen anzustellen.

Eine Bevorteilung ausländischer oder 
inländischer Autofahrer, wie sie der-
zeit in Deutschland debattiert wird, 
stößt zum Glück nicht nur hierzu-
lande auf Ablehnung. Fast überall in 
Europa gibt es mittlerweile Modelle 
zur nutzerorientierten Finanzierung 

Der in Wien geborene Unterneh-
mer Andreas Ottenschläger ist 
Absolvent des Gymnasiums der 
Piaristen, studierte BWL (ohne 
Abschluss) und ist geprüfter 
Bauträger.

Neben seiner beruflichen Tätig-
keit als Geschäftsführer der DEBA 
Bauträger Gesellschaft m.b.H. ist 
der Bezirksparteiobmann der ÖVP 
Wien-Josefstadt auch Organisa-
tionsreferent der ÖVP Wien und 
Mitglied des Landesparteipräsi-
diums.

Seit dem Jahr 2013 ist Andreas 
Ottenschläger Abgeordneter zum 
Nationalrat und Verkehrssprecher 
des ÖVP-Parlamentsklubs.

der Straßeninfrastruktur. Es leuch-
tet durchaus ein, dass es jedem Kfz-
Fahrer zumutbar ist, einen Beitrag zu 
unserem hochrangigen Straßennetz 
zu leisten. Aber Bevorteilung stößt 
naturgemäß eher selten auf Gegenlie-
be. Deshalb wird die Front gegen die 
deutschen Mautpläne auf Kosten der 
Nachbarn immer größer.

Natürlich ist das Vorhaben laut        
Dobrindt europarechtlich in Ord-

In den Jahren 2014 und 2015 werden rund 1 Mrd. Euro bzw.  
1,3 Mrd. Euro in die Erhaltung und den Ausbau des hochrangigen 
Straßennetzes investiert. Davon gehen 60 Prozent in Neubau-
projekte und 40 Prozent in bauliche Erhaltung. Dies wird durch die 
Beiträge der Autofahrerinnen und Autofahrer, aber vor allem durch 
die Transportwirtschaft ermöglicht.

nung, da alle Kfz betroffen sind. Ob 
er es aber schafft, die EU-Kommis-
sion von dieser Tatsache zu über-
zeugen, bleibt noch abzuwarten. Im 
Lichte dieser Debatten bleibt aber 
offen, wohin das in einem vereinten 
Europa führt, wenn jeder Mitglieds-
staat versucht Rosinen zu picken und 
dadurch immer mehr Argwohn bei 
den Nachbarn erregt. 

Wir befinden uns aber nicht nur in 
einem Abwehrkampf. In dieser Le-
gislaturperiode konnten auch etliche 
Erfolge für die Wirtschaft erreicht 
werden, um nur einige zu nennen: 

•	 Anpassung der StVO für Ausnah-
men bei Wochenend- und Nacht-
fahrverboten (ein Bescheid für 
neun Länder)

•	 Mauttarifsenkung für Euro-
6-Lkw 

•	 Reduktion der Kosten für die 
Kontrollgerätekarte

•	 Implementierung eines Logistik-
beauftragten im Verkehrsministe-
rium, als wichtiger Ansprechpart-
ner für die gesamte Branche

Auch auf EU-Ebene werden in nächs-
ter Zeit entscheidende Beschlüsse auf 
die österreichische Transportwirt-

Andreas Ottenschläger

schaft zukommen. Man denke nur 
an die erhöhte Gewichtstoleranz für 
Lkw und Busse oder die EU-weite 
Verfolgung von Verkehrsdelikten.
Dies sind wichtige Signale für Wirt-
schaft und Gesellschaft. Hier wurde 
von Regierungsseite nicht nur eine 
Kostenreduktion und Verwaltungs-
vereinfachung erreicht, sondern es 
wurde auch deutlich, dass man wirk-
lich darum bemüht ist Leben und 
Wirtschaften zu erleichtern. Für 
mich als Unternehmer ist es beson-
ders wichtig, dass das wirtschaftli-
che Handeln auch in der Politik zur 
wichtigen Prämisse wird.
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Aktueller Status

Besondere Bedeutung erhält die „Ab-
gasklassen-Kennzeichnungsverord-
nung“ gem. IG-L nun dadurch, dass 
in Wien sowie in Teilen von Nie-
derösterreich in Sanierungsgebieten 
stufenweise Fahrverbote für Lkw der 
EURO-Klassen-0 und älter, sowie 1 
und in einem weiteren Schritt auch 
für die Klasse 2 verhängt wurden.
Fahrverbot für Fahrzeuge der Klasse 
N bis inkl. EURO 1: 

seit 1. Juli 2014
Fahrverbot für Fahrzeuge der Klasse 
N bis inkl. EURO 2: 

ab 1. Jänner 2016

Ebenso wurden in der Steiermark die 
bereits existierenden Fahrverbote (N ab 
7,5 t hzG bis EURO 2) in den Sanie-
rungsgebieten der Abgasklassenkenn-
zeichnungsverordnung unterworfen.
Fahrverbot für Fahrzeuge der Klasse 
N  ab 7,5 t hzG bis inkl. EURO 2:

seit 1. Jänner 2014

Strafen

Personen, welche gegen zeitliche und 
räumliche Fahrbeschränkungen ver-
stoßen, können von den Organen der 
Straßenaufsicht an der Inbetriebnah-
me und dem Lenken des Fahrzeuges 
gehindert werden. Zu diesem Zweck 
sind, falls erforderlich, Zwangsmaß-
nahmen wie die Abnahme des Fahr-
zeugschlüssels, das Absperren oder 
Anlegen technischer Sperren, das 
Einstellen des Fahrzeuges, die Ab-
nahme des Führerscheines und der-
gleichen anzuwenden. Eine Verwal-
tungsübertretung begeht, wer diese 
Plaketten missbräuchlich verwendet 
(bis zu 7270 Euro) oder gegen eine 
verpflichtende Kennzeichnung (bis 
zu 2180 Euro) verstößt. 
ACHTUNG: Auch bei Fahrten 
mit Probefahrtkennzeichen (blaue 
Kennzeichen) in Fahrverbotszonen 
ist eine Kennzeichnung des Fahrzeu-
ges mittels Abgasklassen-Kennzeich-
nungsplakette notwendig.

Immissionsschutzgesetz-Luft „Abgasklassenkennzeichnung“

ACHTUNG: 
Das heißt, dass alle Fahrzeuge der 
Fahrzeugklasse N mit mehr als 7,5 t 
hzG seit 1. Jänner 2015 mit der Ab-
gasklassen-Kennzeichnungsplakette 
versehen sein müssen, wenn sie in 
den betroffenen Sanierungsgebieten 
betrieben werden.

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.wko.at/Lkw-Fahrverbote oder www.akkp.at

IG-L-Fahrverbot auf der A1 in Oberösterreich ab 1. Juli 2015 

•	 Ab 1. Juli 2015 gilt ein Fahrver-
bot für Lastkraftwagen, Sattel-
kraftfahrzeuge und Sattelzugfahr-
zeuge der Abgasklassen EURO 0 
und EURO 1.

•	 Ab 1. Jänner 2016 gilt das Verbot 
auch für Lastkraftwagen, Sattel-
kraftfahrzeuge und Sattelzugfahr-
zeuge der Abgasklasse EURO 2.

•	 Diese Fahrverbote gelten für alle 
Lkw unabhängig vom höchstzu-
lässigen Gesamtgewicht, also auch 
für Kleintransporter und als Lkw 
zugelassene Kombis mit einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht 
unter 3,5 t.

Kennzeichnungspflicht

Fahrzeuge höherer Abgasklassen, die 
von den Fahrverboten ausgenommen 
sind, müssen mit entsprechenden 
Abgasklassen-Kennzeichnungspla-
ketten ausgestattet sein. Diese sind in 
Kfz-Werkstätten und in den Prüfzen-
tren der Autofahrerclubs erhältlich.

Ausnahmen

Nach dem Immissionsschutzgesetz-
Luft sowie der neuen Verordnung 
bestehen insbesondere folgende Aus-
nahmen von den Fahrverboten: 
•	 Fahrzeuge mit EURO-1-Motoren 

bis zu einem höchstzulässigen 
Gesamtgewicht von 12 t (Klas-
se N1 oder N2), die im Werk-
verkehr verwendet werden. Die 
Lkw-Flotte des betreffenden Un-

Das Immissionsschutzgesetz–Luft (IG-L) sieht vor, dass in 
Gebieten, in denen Grenzwerte für Luftschadstoffe überschritten 
worden sind („IG-L-Sanierungsgebiete“) – differenziert nach 
Abgasklassen –, Fahrverbote für Kfz verhängt werden können. 
Die konkrete Vorschreibung der Verkehrsbeschränkungen erfolgt 
in den Bundesländern durch Verordnungen des jeweiligen 
Landeshauptmannes. 

ACHTUNG: 
Alle Fahrzeuge der Fahrzeugklasse 
N (unabhängig der Gewichtsklasse!), 
welche nicht vom geplanten Fahr-
verbot betroffen sind, müssen seit 
1. Jänner 2015 mit der Abgasklassen-
Kennzeichnungsplakette versehen 
sein, wenn sie im betroffenen Sanie-
rungsgebiet betrieben werden.

Ausgabestellen

Beim Inverkehrbringen neuer Fahr-
zeuge sind der Erzeuger des Fahrzeu-
ges, sein inländischer Bevollmäch-
tigter (Importeur) sowie im Auftrag 
des Erzeugers oder des Bevollmäch-
tigten tätige Fahrzeughandelsbetrie-
be zur Anbringung der Abgasklasse 
berechtigt. Bei bereits zugelassenen 
Fahrzeugen kann der Fahrzeughalter 
ausschließlich § 57a-KFG-Begutach-
tungsstellen und Landesprüfstellen 
mit einer Zuordnung beauftragen. 
Die Abgasklassen-Kennzeichnungs-
plakette muss von Mitarbeitern der 
befugten Stelle (ausgen. Kraftfahrzeu-
ge mit einem hzG über 3,5 t) an der 
rechten Innenseite der Windschutz-
scheibe unmittelbar neben oder un-
ter der Begutachtungsplakette (§ 57a 
KFG) angebracht werden.

Auch die Landesregierung Oberösterreich hat ein Luftreinhalte-Sanierungsgebiet ausgewiesen und 
eine entsprechende Verordnung samt Lkw-Fahrverbot erlassen.
Betroffen ist die A1 Westautobahn in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Enns-
Steyr (km 154,966) und dem Knoten Haid (km 175,574). 

ternehmens darf maximal 4 Lkw 
umfassen. Fahrzeuge, für die diese 
Ausnahme gilt, müssen mit einer 
Zusatztafel gekennzeichnet sein 
(runde weiße Tafel mit der Auf-
schrift IG-L).

•	 Fahrzeuge, für deren Benützung 
im Sanierungsgebiet ein über-
wiegendes öffentliches Interesse 
besteht. Dieses muss im Einzelfall 
nachgewiesen werden.

•	 Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge im 
öffentlichen Dienst, Fahrzeuge 
der Wasser- oder Energieversor-
gung, Fahrzeuge zur Kanalwar-
tung oder zur Müllabfuhr

•	 Lastkraftwagen mit sehr kosten-
intensiven Spezialaufbauten. Das 
sind eigens angefertigte Aufbau-
ten auf einem Lkw (Einstufung 
laut Zulassungsschein), deren 
Kosten (inklusive Montagekos-
ten) jene des Fahrgestells über-
steigen oder die mehr als 100.000 
Euro kosten. Es empfiehlt sich, 
für den Fall von Kontrollen ent-
sprechende Unterlagen im Fahr-
zeug mitzuführen.

•	 Fahrzeuge nach Schaustellerart im 
Sinne des Kraftfahrgesetzes 1967

•	 Historische Fahrzeuge im Sinne 
des Kraftfahrgesetzes 1967

IG-L
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Mauttarifverordnung 2014 – EURO-6-Tarife sinken  
Ein Erfolg Ihrer Interessenvertretung!

Nachstehend finden Sie die veröffent-
lichte Mauttarifverordnung 2015.
Wie von Bundesminister Stöger am 
28. November 2014 angekündigt, 
erfolgt eine Senkung des Grundkilo-
metertarifs für EURO-6-Fahrzeuge 

von derzeit 16,2 Cent (2014) auf 
15,6 Cent (seit 01.01.2015). 

Der Grundkilometertarif für andere 
EURO-Emissionsklassen wird, wie 
im Begutachtungsentwurf vorge-

schlagen, um 1,6 % angehoben (Ta-
rifvalorisierung). Der Mautaufschlag 
auf der A12 zwischen der Staatsgren-
ze bei Kufstein und dem Knoten 
Innsbruck/Amras (A13), wird auf 
20 % erhöht.
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Kollektivvertrag für Arbeiter – Erhöhung um 2 Prozent
•	 Die Löhne, Zulagen und Lehr-

lingsentschädigungen werden 
um   +2 Prozent erhöht (Keine 
Ist-Lohn-Vereinbarung!).

•	 Die Zeit für die Weiterbildung 
(C 95) wird hinkünftig im Aus-
maß des Grundlohnes (Ist-Stun-
denlohn) vom Arbeitgeber über-
nommen. 

•	 Einfügung einer Textierung zur 
Klarstellung der Anrechnungs-
zeiten zur Betriebszugehörigkeit 
im Rahmen der Lohn- und Zu-
lagenordnung:

 	 „Für die Bemessung der Betriebs-
zugehörigkeit sind Dienstzeiten 

bei demselben Arbeitgeber, die 
keine längeren Unterbrechungen 
als jeweils drei Monate aufwei-
sen, zusammenzurechnen. Diese 
Zusammenrechnung unterbleibt 
jedoch, wenn die Unterbrechung 
durch eine Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses seitens des Ar-
beitnehmers, durch einen vor-
zeitigen Austritt ohne wichtigen 
Grund oder eine vom Arbeitneh-
mer verschuldete Entlassung ein-
getreten ist.“

•	 Einfügung einer neuen Lohnka-
tegorie (5b) für Professionisten 
(Heraustrennung aus der bishe-

rigen Lohnkategorie 5, jedoch 
idente Lohnhöhen wie Lohnka-
tegorie alt!) 

•	 Die Änderungen/Neuerungen 
gelten mit Wirksamkeit 1. Jänner 
2015

©
 M

ar
co

28
11

/F
ot

ol
ia

.c
om



 			      | 21 | 

Verkehrsinfo national

| 20 |  								         | 20 |  								         

Verkehrsinfo national



 			      | 23 | 

Verkehrsinfo national

| 22 |  								         | 22 |  								         

Verkehrsinfo national

Erläuterungen zur Neuformulierung 
„Einsatzzeit“ im KV Güterbeförderung Arbeiter

Hintergrund der Neuregelung
Der motivierte Hintergrund für die 
von der Arbeitgeberseite geforderte 
und im Rahmen der KV-Verhand-
lung vereinbarte Neuregelung re-
sultiert im wesentlichen Kern aus 
Beitragsnachforderungen der Kran-
kenkasse. Rechtsgrundlage dieser 
Nachforderungen war der bisherige 
Text in Artikel VIa Ziffer 8 des KV, 
in welchem grundsätzlich eine Be-
zahlungspflicht der gesamten Ein-
satzzeit (abzüglich der 1-stündigen 
Ruhepause) geregelt war. Ausgenom-
men von der Bezahlungspflicht wa-
ren lediglich 2 im KV ausdrücklich 
und abschließend aufgezählte Teile 
der Einsatzzeit, nämlich:
a.	 auf schriftliches Verlangen des 

Lenkers konsumierte Ruhezeit-
teile für private Erledigungen,

b.	 vorgezogene Teile der Ruhezeit 
im Sinne von Artikel 4 Ziffer g 
der VO 561/2006.

Diese Regelung benützte die Kran-
kenkasse zuletzt immer wieder als Ba-
sis für – zum Teil enorme – Beitrags-
nachforderungen in jenen Fällen, in 
denen (aus welchen Gründen auch 
immer) eine zu kurze – und damit 
nicht der VO 561/2006 entsprechen-
de – Ruhezeit abgehalten wurde.

Beispiel: Lenker beginnt die planmä-
ßige Ruhezeit von 9 Stunden, konsu-
miert diese Ruhezeit aber nicht zur 
Gänze, sondern beginnt bereits nach 
8 Stunden 45 Minuten wieder mit 
der Arbeitsleistung.

Auf Basis des Wortlautes des KV war 
der gesamte Zeitraum von 8 h 45 Min 
mangels einer korrekten Ruhezeit als 
zu bezahlende Einsatzzeit zu bewer-
ten und damit der Beitragsgrundla-
ge für die SV-Beiträge zuzurechnen. 

Kollektivvertrag für Angestellte 

•	 Die KV-Gehälter der Beschäfti-
gungsgruppen 1 und 2 werden 
um +2,1 Prozent erhöht (keine 
Ist-Gehaltsvereinbarung!).

•	 Die KV-Gehälter der Beschäfti-
gungsgruppen 3 und 4 werden 
um +1,9 Prozent erhöht (keine 
Ist-Gehaltsvereinbarung!).

•	 Die Arbeitgeberforderung nach 
Änderung des Zeitraumes hin-
sichtlich der Nachtüberstun-
den (22 Uhr bis 5 Uhr, vormals 

Grundlage der SV-Beiträge ist gemäß 
§ 44 ASVG jenes Entgelt, worauf der 
Dienstnehmer im Beitragszeitraum 
Anspruch hatte.

Vereinbarung der KV-Partner 

Auf Basis dieser „Vorgeschichte“ hat 
sich die Gewerkschaft VIDA bereits 
im Vorfeld der KV-Verhandlung be-
reit erklärt, dem Wunsch der Arbeit-
geberseite nach Abänderung des KV-
Textes bei Einigung im Gesamtpaket 
nachzukommen.
Von Anfang an war sozialpartner-
schaftlich vereinbart, mit der Neu-
formulierung keinesfalls eine Rechts-
grundlage dafür zu schaffen, in 
Zukunft das monatliche Entgelt der 
Lenker „kapazitätsorientiert“ nach 
Belieben zu kürzen, sondern es soll-
ten damit ausschließlich auch von der 
Gewerkschaft VIDA als „ungerecht“ 
empfundene Beitragsnachverrech-
nungen für – auch nach gesetzlichem 
Maßstab – definitive „Nichtarbeits-
zeiten“ im Sinne des aufgezeigten 
Beispiels unterbunden werden.  

Bedeutung für die betrieb-
liche Entlohnungspraxis

Für die betriebliche Entlohnungs-
praxis ergeben sich durch die vorge-
nommene Neufassung des KV-Textes 
grundsätzlich keine Änderungen. 
Verkürzte – und damit nicht korrek-
te – Ruhezeiten wurden in der Praxis 
schon bisher nicht bezahlt, da diese 
rein nach dem Arbeitszeitgesetz keine 
Arbeitszeit darstellen. Da diese aber 
vom KV – in Besserstellung gegen-
über dem Gesetz – in den Rang ech-
ter Arbeitszeiten gehoben wurden, 
knüpfte auch die sozialversicherungs-

rechtliche Beitragspflicht an diesen 
kollektivvertraglichen Arbeitszeit-
begriff an.  Dies wird mit der Neu-
fassung nun verhindert, indem nun 
ausschließlich der gesetzliche Lenker-
arbeitszeitbegriff maßgeblich ist.

Die Frage der Entlohnung bestimmt 
sich daher nach dem Vorliegen von 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes (wie in der Lenkerar-
beitszeit-Richtlinie sowie in § 13b 
Arbeitszeitgesetz abgebildet). Es ist 
daher in jedem konkreten Anlassfall 
ausschlaggebend, ob eine der im KV 
aufgezählten Tätigkeiten vorliegt. 
Wenn dies der Fall ist, liegt zu be-
zahlende Arbeitszeit vor. Dazu zählen 
vor allem auch die zahlreichen Fälle 
der Arbeitsbereitschaft, in denen der 
Lenker seinen Aufenthaltsort nicht 
frei bestimmen kann und sich für 
die alsbaldige Wiederaufnahme der 
Arbeit bereithalten muss. In der Re-
gel sind dies sämtliche – ungeplan-
ten bzw. unplanbaren – Wartezeiten/
Arbeitsunterbrechungen, welche als 
Arbeitsbereitschaftszeiten mit zwar 
verminderter Inanspruchnahme aber 
trotzdem erforderlicher gewisser Auf-
merksamkeit des Lenkers zu bezahlen 
sind (siehe auch Artikel VIa Ziffer 2 
des KV). 

21  Uhr bis 5 Uhr) wird umge-
setzt! Die entsprechende Bestim-
mung des Artikel VI – Mehr-
arbeitsleistung Zi. 2 lautet nun 
wie folgt: „[…] Überstunden in 
der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr 
(Nachtüberstunden) sind mit ei-
nem Zuschlag von 100 Prozent 
des vereinbarten Grundstunden-
lohnes zu entlohnen.“ 

•	 Die Bestimmungen zur Karenz 
(Artikel XV, Punkt 7.) werden 

hinsichtlich des Anrechnungszeit-
raumes von 6 Monaten auf 9 Mo-
nate geändert. 

•	 Redaktionelle Anpassung: Die 
Übergangsbestimmungen des Ar-
tikel XII (Urlaubszuschuss und 
Weihnachtsremuneration) Punkt 
2. a) – c) werden ersatzlos gestri-
chen.

•	 Die Änderungen traten mit Wir-
kung 1. Jänner 2015 rückwir-
kend in Kraft! 

Kollektivvertrag für das Kleintransportgewerbe

Die Verhandlungen sind für den 20. April 2015 angesetzt. In der nächsten Ausgabe erfahren Sie das Ergebnis.
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EU-Verordnung 165/2014 – Kontrollgerätverordnung – 
Inkrafttreten bestimmter Artikel am 2. März 2015

Wichtige Änderungen 
welche bereits seit 
2. März 2015 gelten:
•	 Die Aufzeichnung von Tätigkeiten 

der Fahrer außerhalb des Fahrzeu-
ges müssen direkt auf dem Schau-
blatt oder auf der Fahrerkarte ma-
nuell nachgetragen werden. Das 
EU-Formblatt ist auch weiterhin 
auszustellen, sofern ein manueller 
Nachtrag der jeweiligen Tätigkeit 
direkt am Schaublatt oder auf der 
Fahrerkarte unmöglich ist.

•	 Es wird klargestellt, dass nicht nur 
Schaublätter, sondern auch Fah-

Erfolg der Interessenvertretung: Änderung der Straßenver-
kehrsordnung 1960 – Bundesländerübergreifende Bescheid-
ausstellung zu Fahrverboten (Wochenende/Feiertage/Nacht)

Eine von der WKO immerhin schon 
seit Sommer 2013 geforderte Ände-
rung der StVO ist im Bundesgesetz-
blatt kundgemacht worden.

In aller Kürze: Es gilt nun im Ergeb-
nis wieder jene Rechtslage zu indivi-
duellen Ausnahmen vom Wochen-
end- und Feiertagsfahrverbot sowie 
zum Nachtfahrverbot für Lkw (§ 42 
Abs. 1, 2 und 8 iVm § 45 Abs. 1 bis 
2a StVO), die bis zum 1. Jänner 2014 
gegolten hatte. Wenn eine Ausnahme 
von diesen Verboten für eine Fahrt, 
die  zwei oder mehrere Bundeslän-
der betrifft, bewilligt wird, hat die 
zuständige Behörde jenes Bundeslan-
des, in welchem die Fahrt beginnt, 
nach Herstellung des Einverständ-
nisses mit den übrigen betroffenen 
Bundesländern wieder nur einen Be-
scheid zu erlassen.

Mit Aufhebung des Art. 15 Abs. 
7 B-VG mit 1. Jänner 2014 ent-
fiel nämlich die von den Behörden 

Arlbergtunnel Komplett-Sperre
Derzeit findet eine Generalsanierung 
des Arlberg-Straßentunnels statt. 
Dazu ist es auch notwendig, im heu-
rigen Sommer den Tunnel komplett 
zu sperren. Als Ersatzstraße steht – 
außer großräumigen Umfahrungen – 
nur der Arlberg-Pass zur Verfügung. 
Aufgrund des zu erwartenden hohen 
(Pkw)-Verkehrsaufkommens sind 
umfangreiche Verkehrsbeschränkun-
gen verordnet worden, die jedoch den 
Ziel- und Quellverkehr ausnehmen. 
Bitte beachten, dass insbesondere der 
West-Ost-Verkehr (lange Distanzen) 
über München fahren muss.

Die Verordnung VO 165/2014 löst die Kontrollgeräteverordnung (VO 3821/85) ab und bewirkt Än-
derungen in der Lenk- und Ruhezeitenverordnung (diese betreffen allerdings nur den Werkverkehr).  
Die Verordnung ist bereits in Kraft getreten und gilt vorbehaltlich von Durchführungsbestimmungen 
erst ab 2. März 2016.

rerkarten erst nach dem Ende der 
täglichen Arbeitszeit entnommen 
werden dürfen (vorbehaltlich ei-
ner anderweitig zulässigen Ent-
nahme). Dies war bisher nur für 
Schaublätter explizit geregelt.

•	 Es ist nun eindeutig geregelt, dass 
unter dem sogenannten Bettsym-
bol alle Arbeitsunterbrechungen 
und Ruhezeiten (gleichgültig ob 
es sich dabei um Tages- oder Wo-
chenruhezeiten handelt) aufzu-
zeichnen sind. Bisher waren nur 
die „Tagesruhezeiten“ erwähnt.

Änderungen der Lenk- und 
Ruhezeiten-VO 561/2006
Die wichtigste Änderung stellt die 
Erweiterung der bereits existierenden 
Ausnahme von der Kontrollgerätver-
pflichtung bei Fahrzeugen bis 7,5 t 
Höchstgewicht, die zur Beförderung 
von Material, Ausrüstungen oder 
Maschinen benutzt werden, die der 
Fahrer zur Ausübung seines Berufes 
benötigt (sog. Handwerkerausnah-
me) dar. Die Kilometergrenze wurde 
(für die Ausnahme erlaubter Umkreis 
vom Standort des Unternehmens) 
von bisher 50 km auf 100 km erhöht.

zur verwaltungsökonomischen und 
kostenschonenden Bewilligung mit-
tels eines Bescheids herangezogenen 
Rechtsgrundlage.

Die Folgen waren unerträglich und 
gingen zu Lasten der Wirtschaft:
•	 Die Unternehmen mussten bis zu 

neun Ausnahmeanträge für eine 
einzige Fahrt statt bisher einen 
Antrag stellen und

•	 wurden dadurch mit massivem 
Kosten- und Administrationsauf-
wand belastet.

•	 Die Verfahren waren länger und 
aufwändiger und

•	 die Verwaltungsbehörden hatten 
trotz knapper Ressourcen erhebli-
chen Mehraufwand zu tragen.

Schon lange vor Außerkrafttreten des 
Art. 15 Abs. 7 B-VG am 1. Jänner 
2014 hat die WKO das BMVIT und 
die politischen Akteure nachdrück-
lich auf den sich abzeichnenden Zu-
stand hingewiesen und entsprechen-

de gesetzliche Abhilfe gefordert. Trotz 
klarer Sach- und Rechtslage verzöger-
te sich die politische Lösung jedoch 
bis in den November 2014 hinein.

Nunmehr wurde wie gefordert nach 
§ 45 Abs. 2b StVO folgender Abs. 2c 
eingefügt:
„(2c) Soll sich die Bewilligung einer 
Ausnahme gemäß Abs. 1 bis 2a auf 
Antrag auf zwei oder mehrere Bun-
desländer erstrecken, ist zur Erteilung 
der Bewilligung jene Landesregie-
rung zuständig, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich die Fahrt beginnt, 
bei Fahrten aus dem Ausland kom-
mend jene Landesregierung, deren 
örtlicher Wirkungsbereich zuerst be-
fahren wird; das Einvernehmen mit 
den übrigen in Betracht kommenden 
Landesregierungen ist herzustellen.“

Diese Änderung trat mit 1. Jänner 
2015 in Kraft. Das Bundesgesetzblatt 
ist auf der Homepage unter www.
wko.at/stmk/transporteure abrufbar.
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A10 Tauernautobahn Salzburg:
Brückeninstandsetzung Pongau Ast. Paß Lueg – (Hast. Lammertal-Hüttau) Ast. Fahrverbindung Gasthofgut Eben 
(23. Februar 2015 – voraussichtlich 20. April 2015) 
Transporte über 3,80 m Breite können nur nach Koordination und Zustimmung täglich in der Zeit von 20 Uhr bis 
5  Uhr durch den Baustellenbereich geführt werden. Für die Durchfahrt von über 3,80 m Breite durch den Baustel-
lenbereich ist eine Mindestladehöhe von 1 m erforderlich.
vom 21.04.2015 bis 09.05.2015 max. Durchfahrtsbreite 4,10 m und
vom 10.05.2015 bis 13.05.2015 max. Durchfahrtsbreite 3,95 m und
vom 14.05.2015 bis 15.05.2015 max. Durchfahrtsbreite 4,10 m und
vom 16.05.2015 bis 19.05.2015 max. Durchfahrtsbreite 3,95 m und
vom 20.05.2015 bis 19.06.2015 max. Durchfahrtsbreite 4,10 m
Fahrbahntrennung mittels Betonleitwand – Höhe 0,80 m

Sperre der Rampe Pongau voraussichtlich in nachfolgenden Zeiträumen:
vom 10. Mai 2015 bis 13. Mai 2015 und
vom 16. Mai 2015 bis 19. Mai 2015

Sondertransporte über 3,95 m bzw. 4,10 m Breite können nur nach Koordination und Zustimmung täglich in der Zeit 
von 20 Uhr bis 5 Uhr durch den Baustellenbereich geführt werden. Für die Durchfahrt von über 3,95 m bzw. 4,10 m 
Breite durch den Baustellenbereich ist eine Mindestladehöhe von 1 m erforderlich.

Brückensanierung E20 – E22 Baustelle zwischen: Ast. Flachau Winkl – Ast. Flachau 
(23. Mai 2015 – voraussichtlich 20. Juli 2015)
Für die A10 in Fahrtrichtung Salzburg von km 71,40 – 69,00, gilt eine max. Durchfahrtsbreite von 4,20 m. 
Fahrbahntrennung mittels Betonleitwand – Höhe 0,65 m
Für die Brückenobjekte gilt eine Gewichtsbeschränkung von max. 80 t.
Sondertransporte über 80 t können nicht über die Brückenobjekte geführt werden.
Es ist eine Routenänderung erforderlich.
Sondertransporte über 4,20 m Breite können nur mit dem positiven Einvernehmen durch die Baustelle geführt 
werden.

Brückensanierung E20 – E22 Baustelle zwischen: Ast. Flachau – Ast. Flachau Winkl
(15. September 2015 – voraussichtlich 20. November 2015)
Für die A10 in Fahrtrichtung Villach, von km 69,00 – 71,40, gilt eine max. Durchfahrtsbreite von 3,50 m. 
Fahrbahntrennung mittels Leitbaken – Höhe 1,20 m
Für die Brückenobjekte gilt eine Gewichtsbeschränkung von max. 80 t.
Sondertransporte über 80 t können nicht über die Brückenobjekte geführt werden.
Es ist eine Routenänderung erforderlich.
Sondertransporte über 3,50 m Breite können nur mit dem positiven Einvernehmen durch die Baustelle geführt 
werden.

Brückensanierung E20 – E22 Baustelle zwischen: Ast. Flachau Winkl – Ast. Flachau 
(15. September 2015 – voraussichtlich 20. November 2015)
Für die A10 in Fahrtrichtung Salzburg, von km 71,40 – 69,00, gilt eine max. Durchfahrtsbreite von 3,50 m. 
Fahrbahntrennung mittels Leitbaken – Höhe 1,20 m
Für die Brückenobjekte gilt eine Gewichtsbeschränkung von max. 80 t.
Sondertransporte über 80 t können nicht über die Brückenobjekte geführt werden.
Es ist eine Routenänderung erforderlich.
Sondertransporte über 3,50 m Breite können nur mit dem positiven Einvernehmen durch die Baustelle geführt 
werden.

http://www.asfinag.at/baustelleninfo
http://www.asfinag.at/unterwegs/lkw-bus/sondertransporte

Baustellen-Info für Kärnten

A2 Südautobahn:
Wolfsberg Süd bis St. Andrä (20. März 2015 – voraussichtlich 21. Mai 2015)  
Schleusung für Transporte mit einer Breite von über 4 m | Schleuszeiten der Baustelle A2, Deck. San. Wolfsberg:
Fahrtrichtung Norden (Wien):
Montag bis Freitag jeweils um 3 Uhr und um 22 Uhr | Samstag um 3 Uhr
Fahrtrichtung Süden (Italien):
Montag bis Freitag jeweils um 1 Uhr, 5 Uhr und um 21 Uhr | Samstag um 1 Uhr und 5 Uhr
An Tagen vor Feiertagen und an Feiertagen gibt es keine Schleusungen.

Nordumfahrung Klagenfurt (16. September 2014 – voraussichtlich 1. Juli 2015) 
Transporte mit einer Breite von über 3,25 m müssen über den Südring ausweichen.
Maximales Gewicht über die Umleitung Südring ist 170 t, Verwiegung bzw. statische Nachrechnung möglich (je nach 
Gewicht bzw. Lastintensität)

A10 Tauernautobahn Kärnten:
Oswaldibergtunnel (16. Februar 2015 – voraussichtlich 28. April 2015)  
Transporte mit einer Breite von über 3,50 m können donnerstags den Tunnel befahren, an anderen Tagen gibt es eine 
Umleitung.
Zeitfenster für die Tunneldurchfahrt mit mehr als 3,50 m Transportbreite, RFB Villach und RFB Salzburg:
Donnerstag in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr 

Kroislerwandtunnel (16. März 2015 – voraussichtlich 12. Juni 2015)  
Transporte mit einer Breite von über 3,90 m können ab 18. Mai 2015 donnerstags den Tunnel befahren, vorher bzw. 
an anderen Tagen gibt es eine Umleitung.
Zeitfenster für die Tunneldurchfahrt mit mehr als 3,90 m Transportbreite, RFB Villach und RFB Salzburg:
Donnerstag in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr

Auf den Umleitungsstrecken gibt es Lkw-Fahrverbote, der Transporteur muss zusätzlich eine Bewilligung nach der STVO 
beantragen, je nach Umleitung beim Magistrat Villach und/oder bei der BH Villach.

A11 Karawankenautobahn:

Deckensanierung km 9,280 – 15,100 
(30. März 2015 – voraussichtlich 8. Mai 2015) 

Schleusung für Transporte mit einer Breite von über 3,85 m
Schleusungen ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung
Zeitfenster in Richtung Knoten Villach und in Richtung Slowenien:
Montag 19 Uhr bis Freitag 5 Uhr in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr 
(Achtung eingeschränkte Durchfahrt im Karawankentunnel möglich)

Die hier angeführten Zeitvorgaben gelten im Rahmen der im Bescheid vorgeschriebenen Fahrzeiten.
An Tagen vor Feiertagen und an Feiertagen gibt es keine Schleusungen.

Information der Kärntner Landesregierung/Abteilung Verkehrsgewerbe/Sondertransporte 
über folgende Baustellen:
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Neufassung des Erlasses betreffend Vorgangsweise 
bei missbräuchlicher Verwendung von Fahrzeugen mit 
ausländischem Kennzeichen

Im Hinblick auf die durch BGBl. I 
Nr. 26/2014 erfolgte Änderung des 
§ 82 Abs. 8 KFG wird der Erlass vom 
15. Juli 2013, Zl. 179.474/0012-IV/
ST4/2013, hiermit aufgehoben und 
durch den gegenständlichen Erlass 
ersetzt. Dabei wird auch ein Punkt 
betreffend die unmittelbare Abnahme 
der Kennzeichentafeln durch Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht im Zuge ei-
ner Straßenkontrolle angefügt.

Fahrzeuge mit ausländischem 
Kennzeichen:

1.1. Fahrzeuge ohne dauernden 
Standort in Österreich:
Gemäß § 79 KFG ist das Verwenden 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern 
mit ausländischem Kennzeichen, die 
keinen dauernden Standort im Bun-
desgebiet haben, auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr unbeschadet 
zollrechtlicher und gewerberechtli-
cher Vorschriften nur zulässig, wenn 
die Fahrzeuge vor nicht länger als 
einem Jahr in das Bundesgebiet ein-
gebracht wurden und wenn die Vor-
schriften der §§ 62, 82 und 86 KFG 
eingehalten werden. § 79 KFG regelt 
den „vorübergehenden internationa-
len Verkehr“, dessen wesentlichstes 
Merkmal das Fehlen eines dauernden 
Standortes (des Fahrzeuges) bzw. eines 
Hauptwohnsitzes (des Lenkers) im 
Bundesgebiet ist.

Die 1-Jahres-Frist des § 79 KFG wird 
bei jedem Grenzübertritt unterbro-
chen und beginnt danach neu zu lau-
fen. Diese Vorschrift zielt primär auf 
Touristen oder den internationalen 
Güterverkehr ab. Es entspricht dem 
Sinn und Zweck der Norm, dass sol-
che Fahrzeuge in Österreich nicht zu-
gelassen werden müssen.

1.2. Fahrzeuge mit dauerndem 
Standort in Österreich:
Gemäß § 82 Abs. 8 KFG sind Fahr-
zeuge mit ausländischem Kennzei-
chen, die von Personen mit dem 
Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland 
in das Bundesgebiet eingebracht oder 
in diesem verwendet werden, bis zum 
Gegenbeweis als Fahrzeug mit dem 
dauernden Standort im Inland anzu-
sehen.
 
Die Verwendung solcher Fahrzeuge 
ohne Zulassung gemäß § 37 KFG ist 
nur während eines Monats ab der erst-
maligen Einbringung in das Bundes-
gebiet zulässig. Eine vorübergehende 
Verbringung aus dem Bundesgebiet 
unterbricht diese Frist nicht.

Nach Ablauf eines Monats ab der erst-
maligen Einbringung in das Bundes-
gebiet sind der Zulassungsschein und 
die Kennzeichentafeln der Behörde, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich sich 
das Fahrzeug befindet, abzuliefern. 
Wenn glaubhaft gemacht wird, dass 
innerhalb dieses Monats die inländi-
sche Zulassung nicht vorgenommen 
werden konnte, darf das Fahrzeug ein 
weiteres Monat verwendet werden. 
Danach sind der Zulassungsschein 
und die Kennzeichentafeln der Behör-
de, in deren örtlichem Wirkungsbe-
reich sich das Fahrzeug befindet, ab-
zuliefern. Die Ablieferung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung.

Durch diese Neufassung des § 82 Abs. 
8 KFG durch das BG BGBl. I Nr. 
26/2014 sollte ausdrücklich klarge-
stellt werden, dass die Frist von einem 
Monat ab der erstmaligen Einbrin-
gung in das Bundesgebiet beginnt 
und dass eine vorübergehende Ver-
bringung aus dem Bundesgebiet diese 
Frist nicht unterbricht.

1.3. unterschiedliche Fristberech-
nung gem. § 79 und § 82 Abs. 8 
KFG
Der Unterschied hinsichtlich der Un-
terbrechung der 1-Monats-Frist des 
§ 82 Abs. 8 KFG gegenüber der 1-Jah-
res-Frist des § 79 KFG ist nunmehr 
ausdrücklich gesetzlich verankert. An-
ders als die Frist des § 79 KFG wird 
die 1-Monats-Frist des § 82 Abs. 8 
KFG bei einer vorübergehenden Ver-
bringung aus dem Bundesgebiet nicht 
unterbrochen und beginnt daher nach 
einem neuerlichen Grenzübertritt 
nicht neu zu laufen.

Vorgangsweise bei miss-
bräuchlicher Verwendung 
von Fahrzeugen mit ausländi-
schem Kennzeichen:

2.1. Verständigung gem. § 82 Abs. 
9 KFG
Um die Zusammenarbeit zwischen 
den kraftfahrrechtlichen Kontrollor-
ganen und den Abgabenbehörden zu 
verbessern, wurde mit der 30. KFG-
Novelle in § 82 Abs. 9 KFG vorgese-
hen, dass die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder der Straßen-
aufsicht das Daten-, Informations- 
und Aufbereitungscenter (DIAC) des 
Bundesministeriums für Finanzen 
zur abgaberechtlichen Überprüfung 
zu verständigen haben, wenn sie eine 
Übertretung des § 82 Abs. 8 KFG 
feststellen.

2.2. Vorgangsweise, wenn dauern-
der Standort in Österreich festge-
stellt wurde:
Um in weiterer Folge auch die Zusam-
menarbeit zwischen den Abgabenbe-
hörden und den Kraftfahrbehörden zu 
verbessern, ist wie folgt vorzugehen:

2.2.1. Sachverhaltsdarstellung von 
der Abgaben- an die Kraftfahrbe-
hörde:
Wenn eine Abgabenbehörde das Vor-
liegen des dauernden Standortes des 
Fahrzeuges in Österreich bereits bejaht 
und somit die illegale Verwendung 
eines Fahrzeuges mit ausländischem 
Kennzeichen festgestellt hat, so hat sie 
eine entsprechende Sachverhaltsdar-
stellung an die Kraftfahrbehörde zu 
übermitteln.

Wenn der Sachverhalt entsprechend 
klar und gut begründet von der Abga-
benbehörde übermittelt wird, so kann 
die Kraftfahrbehörde, gestützt auf die 
Bestimmung des § 82 Abs. 8 KFG 
und auf das Erkenntnis des VwGH 
vom 21. Mai 1996, GZ. 95/11/0378, 
die weiteren Schritte veranlassen.
 
2.2.2. formlose Verständigung der 
Person; möglicher Gegenbeweis:
Da gemäß § 82 Abs. 8 KFG der Ge-
genbeweis, dass der dauernde Stand-
ort des Fahrzeuges doch nicht im 
Bundesgebiet liegt, zulässig ist, wird 
die Kraftfahrbehörde aufgrund einer 
gut begründeten Sachverhaltsdar-
stellung der Abgabenbehörde die be-
troffene Person vorerst formlos über 
die missbräuchliche Verwendung des 
Fahrzeuges mit ausländischem Kenn-
zeichen informieren und auffordern, 
die Kennzeichentafeln innerhalb einer 
knappen Frist von ca. einer Woche 
abzuliefern, weil diese sonst durch die 
Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes eingezogen werden müssten.

Sollten innerhalb der gesetzten Frist 
gute Argumente als Gegenbeweis vor-
gebracht werden, die das Vorliegen des 
inländischen dauernden Standortes 
zweifelhaft erscheinen lassen, so sind 
diese zu prüfen und es ist mit dem 
Auftrag an die Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes zum Ein-
bringen der Kennzeichentafeln noch 
zuzuwarten, bis alle Unsicherheiten 
ausgeräumt sind.

2.2.3. Auftrag an die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, die 
Kennzeichentafeln einzuziehen:
Insofern der Gegenbeweis gem. §  82 
Abs. 8 KFG nicht erbracht wer-
den kann und die Fristen gem. § 82 
Abs. 8 KFG (ein bzw. zwei Monate) 
verstrichen sind, hat die zuständige 
Kraftfahrbehörde die Abnahme der 
Kennzeichentafeln gem. § 102 Abs. 
12 lit. a KFG durch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
veranlassen.

2.3. Vorgangsweise nach rechtskräf-
tiger Bestrafung wegen Übertretung 
des § 82 Abs. 8 KFG:
Aber auch in den Fällen, in denen 
die Kraftfahrbehörde ohne Sachver-
haltsdarstellung der Abgabenbehörde 
ein Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Übertretung des § 82 Abs. 8 KFG 
durchgeführt hat, ist nach Rechtskraft 
der Bestrafung wie unter Pkt. 2.2.2. 
(erster Absatz) und 2.2.3. beschrieben 
vorzugehen.

Argumente im Hinblick auf den Ge-
genbeweis werden kaum denkbar sein, 
da diese ja schon im vorgelagerten 
Verwaltungsstrafverfahren zu berück-
sichtigen gewesen wären.
Es wäre die betroffene Person somit 
vorerst formlos über die missbräuch-
liche Verwendung des Fahrzeuges mit 
ausländischem Kennzeichen zu infor-
mieren und aufzufordern, die Kenn-
zeichentafeln innerhalb einer knappen 
Frist von ca. einer Woche abzuliefern, 
weil diese sonst durch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ein-
gezogen werden müssten. Werden die 
Kennzeichentafeln innerhalb dieser 
Frist nicht abgeliefert, hat die zustän-
dige Kraftfahrbehörde die Abnahme 
der Kennzeichentafeln gem. § 102 
Abs. 12 lit. a KFG durch die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
veranlassen.

2.4. Abnahme der Kennzeichen-
tafeln durch Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes oder 
der Straßenaufsicht im Zuge einer 
Straßenkontrolle:
Wenn im Zuge einer Straßenkontrolle 
eindeutig und zweifelsfrei festgestellt 
wird, dass ein Verstoß gegen § 82 Abs. 
8 KFG und somit eine missbräuchli-
che Verwendung eines Fahrzeugs mit 
ausländischen Kennzeichentafeln im 
Bundesgebiet vorliegt, so können von 
den Organen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes oder der Straßenaufsicht 
die ausländischen Kennzeichentafeln 
auch sofort vor Ort abgenommen 
werden.
 
Diese Vorgangsweise kann im Sinne 
des Erkenntnisses des VwGH vom 
21. Mai 1996, GZ. 95/11/0378 auf 
§  102 Abs. 12 lit. a iV mit § 36 lit. a 
und § 82 Abs. 8 KFG gestützt werden, 
da die Berechtigung zur Verwendung 
eines Kfz mit ausländischen Kennzei-
chen gem. § 82 KFG bereits geendet 
hat.

Im Hinblick auf die fehlende Rechts-
schutzmöglichkeit vor Ort und auf 
drohende Amtshaftungsansprüche 
bei ungerechtfertigter Abnahme der 
Kennzeichentafeln ist von dieser Mög-
lichkeit nur in wirklich eindeutig ge-
lagerten Fällen Gebrauch zu machen.

Wie auch im Rahmen der Länder-
tagung 2014 besprochen, wird es in 
der Regel kaum möglich sein, dass im 
Zuge einer Straßenkontrolle vor Ort 
von einem Organ des öffentlichen Si- 
cherheitsdienstes oder der Straßenauf-
sicht mit ausreichender Sicherheit alle 
relevanten Umstände festgestellt und 
beurteilt werden können, ob die Mo-
natsfrist des § 82 Abs. 8 KFG bereits 
überschritten ist und eine missbräuch-
liche Verwendung vorliegt und somit 
die Kennzeichentafeln eventuell sofort 
abgenommen werden dürfen.
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Fahrsicherheitszentrum für Gabelstapler in Österreich
bfi Steiermark setzt neue Maßstäbe in der Ausbildung

Noch vor dem Sommer eröffnet das bfi Steiermark als 
erste österreichweite Bildungseinrichtung in Kooperation 
mit Linde Material Handling GmbH ein eigenes Fahrsicher-
heitszentrum für Hubstapler aller Bauarten, um zukünftig 
die steirischen Unternehmen dabei zu unterstützen, Pro-
duktionsausfälle, Schäden und Haftungen zu vermeiden.

Durch verstärktes hochwertiges Praxis-
training mit innovativen Ausbildungs-
methoden und Hightech-Equipment si-
chert sich das bfi Steiermark in Zukunft 
die Marktführerschaft im Hubstapler-
Ausbildungssegment. Dr. Techt, GF bfi: 
„Mit dieser vertiefenden Ausbildung 
wird eine langjährige Forderung der 
Wirtschaft erfüllt, die zu mehr Fahrsi-
cherheit und damit zu geringeren Perso-
nen- und Sachschäden führt.“ Abgerun-
det wird diese Ausbildungsschiene mit 
einer Vielfalt an zusätzlichen Produkten 
im Logistikbereich, die speziell auf die 
Wirtschaft zugeschnitten sind. „Beson-
deres Augenmerk im Training wird auch 
auf deichselgeführte Staplerfahrzeuge 
gelegt, die im großen Ausmaß im Han-
del eingesetzt werden und derzeit noch 

nicht führerscheinpflichtig sind“ so Techt 
weiter. Die eigens dafür neu errichtete 
8 Meter hohe Trainingshalle auf dem 
bfi-Gelände in der Paula-Wallisch-Stra-
ße in Graz-Puntigam bietet dabei bes-
te Voraussetzungen, um den künftigen 
Gabelstapler-TeilnehmerInnen reale Ge-
gebenheiten im Training zu bieten, die 
die MitarbeiterInnen in Unternehmen 
tagtäglich erleben.
Mit einem speziellen technischen Aus-
bildungsequipment mit Distanzmessung 
und virtuellen Regalsystemen kann das 
Handling des jeweiligen Fahrzeuges 
ohne Gefährdung trainiert werden.
In weiterer Folge übt der/die Teilneh-
merIn künftig mit Gütern wie Langroh-
ren oder Flüssigkeiten sowie das Stapeln 
von Materialien in bis zu 8 Meter hohen 

Hochregalen. In einem eigens angeleg-
ten Parcours und auf Beladungsrampen 
werden praxisbezogene Trainings durch-
geführt. 
Diese vertiefenden und intensiven bfi-
Aus- und Weiterbildungen führen zu 
mehr Fahrsicherheit und damit zu gerin-
geren Personen- und Sachschäden.

Weitere Infos finden Sie auf 
www.bfi-stmk.at, 
über die kostenlose bfi-App oder 
unter der Tel: 05 7270 DW 2300 
bzw. grazsued@bfi-stmk.at.

Sehr geehrte Leser-/innen,

das Jahr 2015 gestaltet sich für die hei-
mische Transportwirtschaft nicht leichter 
als die Vorjahre.
Harter Wettbewerb und viel Bürokratie 
sowie der Zwang zum Sparen lässt so 
Manchen auch über das Thema Versi-
cherungen nachdenken.
Wir, als Veritas Versicherungsmakler, 
sind seit über 60 Jahren fixer Bestandteil 
in Ihrer Branche und wissen ganz genau, 
wo wir helfen können. 
Und deshalb lautet auch für uns das 
Motto 2015: 
•	 Sparen helfen, wo immer es geht, 

aber Qualität muss bleiben. 
 	 Dafür stehen wir mit Veritas-Hand-

schlagqualität.

Was wir können:
•	 Kfz – Haftpflicht und Kaskoversiche-

rung. Verschiedene Programme wer-
den exakt durch unser Vertragsteam 
errichtet und überwacht. Geld-zu-
rück bei gutem Schadenverlauf.

•	 Bearbeitung sämtlicher Kfz-Schäden 
bei uns im Haus. Bei Veritas wird 
nicht einfach nur weitergeleitet. Gül-
tig für In- und Ausland.

•	 CMR Spezialabteilung. Vertragser-
richtung und Schadenbearbeitung 
aus einer Hand!

•	 Sonderkonzepte Betriebshaftpflicht 
für Frächter und/oder Spediteure 
(spezifische Klauseln)

•	 Rechtsschutz – Sonderdeckung mit 
zahllosen Erweiterungen

•	 Berufsunfähigkeitsversicherung (was 
tun, wenn man nicht mehr arbeiten 
kann?)

•	 Pensionsvorsorge 

•	 Neu: Vermittlung von Factoring
•	 Neu: Kreditversicherung ohne An-

tragsfragen möglich.
•	 Sonderlösung für Busunternehmen 

(Haftpflicht und Kasko, einzigartiges 
Modell in Österreich)

Sie wollen sparen und brauchen ei-
nen Spezialisten? Dann rufen Sie 
an, Sie können nur gewinnen!

Kontakt

Thomas Trent
+43 (676) 459 13 77
thomas.trent@aktuell.co.at

Mag. Peter Kremers
+43 (676) 398 02 94
peter.kremers@aktuell.co.at
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AISÖ Information: 
Broschüre „Lkw-Fahrverbote in Europa 2015“ 
ab sofort erhältlich!

Die Broschüre bietet Länderüberblicke (Stand Februar 2015) zu:

•	 Belarus
•	 Belgien
•	 Bulgarien
•	 Dänemark
•	 Deutschland
•	 Estland
•	 Frankreich
•	 Fürstentum Liechtenstein
•	 Griechenland
•	 Großbritannien
•	 Italien
•	 Kroatien
•	 Lettland
•	 Luxemburg
•	 Niederlande
•	 Österreich
•	 Polen
•	 Portugal
•	 Rumänien
•	 Russland
•	 Schweiz
•	 Serbien
•	 Slowakische Republik
•	 Slowenien
•	 Spanien
•	 Tschechische Republik
•	 Türkei
•	 Ukraine
•	 Ungarn
•	 sowie Länder ohne Fahrverbote

Deutschland: Mindestlohngesetz – 
			    Aussetzung bei Transitverkehren

Es wurde von der IRU informiert, 
dass die Anwendung des deutschen 
Mindestlohngesetzes auf Transit-
fahrten bis zur Klärung der Kom-

Deutsches Mindestlohngesetz (MiLoG) 

Am 1. Jänner 2015 trat das deutsche 
Mindestlohngesetz in Kraft, mit 
welchem ein allgemeiner gesetzli-
cher Mindestlohn in Höhe von 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde als gene-
relle Lohnuntergrenze eingeführt 
wurde. Am 5. Dezember 2014 sind 
Durchführungs-Verordnungen des 
deutschen Finanzministeriums zum 
Mindestlohngesetz veröffentlicht 
worden. In den Verordnungen sind 
Sonderbestimmungen/teilweise Er-
leichterungen der im MiLoG vor-
gesehenen Melde-, Aufzeichnungs- 
und Bereithaltungspflichten für 
Güter- und Personenbeförderungs-
unternehmen bei der Beschäftigung 
von Arbeitnehmer/-innen mit „aus-
schließlich mobiler Tätigkeit“ gere-
gelt. 

Für wen gilt der Mindestlohn 
(ML)
Der ML gilt für alle Arbeitnehmer/-
innen, die in Deutschland beschäf-
tigt/eingesetzt werden. Die Pflicht 
zur Bezahlung des ML trifft auch alle 
ausländischen Arbeitgeber, die im 
Rahmen von grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen Arbeitnehmer/-
innen in Deutschland einsetzen, und 
zwar unabhängig von der Dauer der 

Die AISÖ (www.aisoe.at) bietet Ih-
nen ab sofort wieder die Broschüre 
mit dem Titel: „Lkw-Fahrverbote in 
Europa 2015“ an! 
Die Broschüre ist zum Preis von 50 
Euro (netto) (für AISÖ-Mitglieder: 
40 Euro netto) in elektronischer 
Form (pdf ) erhältlich! Mit dem Kauf 
bekommen Sie außerdem sämtliche 

Länderaktualisierungen für das Jahr 
2015 in weiterer Folge kostenlos 
übermittelt! 
Mit dieser Broschüre gibt es wie-     
derum eine Zusammenstellung für 
im europäischen Ausland geltende 
Fahrverbote mit Erläuterungen für 
den grenzüberschreitenden Stra-
ßengüterverkehr für das Jahr 2015, 

soweit sie zum heutigen Zeitpunkt 
bekannt sind. Den Speditionen und 
Transportunternehmen, der verla-
denden Wirtschaft, aber auch den 
Kunden soll mit dieser Veröffentli-
chung eine nützliche und praktische 
Hilfe bei der tagtäglichen Transport-
disposition und Terminplanung in 
die Hand gegeben werden. 

Bestellungen richten Sie bitte direkt an: office@aisoe.at

patibilität mit EU-Recht ausgesetzt 
wird. Diese rechtliche Klärung ist für 
Sommer 2015 vorgesehen. 

ACHTUNG: Verkehre nach oder 
von Deutschland (bilaterale Verkeh-
re bzw. Kabotagefahrten) sind davon 
nicht ausgenommen!

Dienstleistung. Betroffen sind neben 
allen kurzfristigen Dienstleistun-
gen in Deutschland (z. B. Be- und 
Entladungen in der Güterbeförde-
rung, Personenbeförderungen von 
und nach Deutschland im Straßen-/
Schienen-/Schiffs-/Luftverkehr) 
auch sämtliche Transitfahrten durch 
Deutschland (z. B. deutsches Eck).

Ausgenommen vom Geltungsbereich 
sind lediglich Personen, die im Rah-
men bestimmter Praktika eingesetzt 
werden, das sind
•	 Pflichtpraktika aufgrund einer 

Schul-, Ausbildungs- oder Prü-
fungsordnung

•	 freiwillige „Orientierungsprakti-
ka“ bis zu 3 Monaten zur Orien-
tierung für eine Berufsausbildung 
oder für ein Studium

•	 freiwillige berufs- oder hochschul-
ausbildungsbegleitende Praktika, 
soweit nicht schon vorher einmal 
ein Praktikum beim selben Arbeit-
geber stattgefunden hat

•	 Praktika im Rahmen einer Förde-
rung/Eingliederungsbeihilfe der 
Arbeitsmarktverwaltung 

sowie Jugendliche ohne Berufsausbil-
dung, Lehrlinge und Langzeitarbeits-
lose.

Für welchen Zeitraum besteht 
Anspruch auf den Mindest-
lohn?

Der Mindestlohn gebührt für den 
gesamten Zeitraum, in welchem 
Arbeitnehmer/-innen in Deutsch-
land eingesetzt werden. Liegt der 
vereinbarte und bezahlte Lohn un-
ter Einrechnung aller anrechenbaren 
Lohnbestandteile unter dem deut-
schen ML, muss jedenfalls für die 
Zeit der Tätigkeit in Deutschland ein 
sogenannter Deutschland-Zuschlag 
bezahlt werden, sodass in Summe pro 
Zeiteinheit der ML eingehalten ist.

Was ist auf den Mindestlohn 
anrechenbar?
Zahlungen auf den ML sind nur an-
rechenbar, soweit damit die Arbeits-
leistung unmittelbar und konkret 
abgegolten wird. Lohnbestandteile, 
die anderen Zwecken dienen, sind 
grundsätzlich nicht anrechenbar.

Anrechenbar sind 
•	 Sonderzahlungen, aber nur dann, 

wenn der auf die Tätigkeit in 
Deutschland entfallende anteili-
ge Betrag jeweils zu dem für den 
Mindestlohn maßgeblichen Fäl-

Für die Verkehrswirtschaft wesentliche Inhalte beim Einsatz von 
mobilen Arbeitnehmer/-innen
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ligkeitsdatum bereits ausbezahlt 
worden ist

•	 Provisionen, bei laufender monat-
licher Auszahlung

•	 Sachbezüge nur bei Kost und Lo-
gis für Saisonarbeitskräfte 

Nicht anrechenbar sind
•	 Mankogeld
•	 Trinkgeld
•	 Aufwandersatz (Diäten, Spesen-

vergütungen, Reisekostenersätze)
•	 Überstunden-, Sonn- und Feier-

tagszuschläge
•	 SEG-Zulagen
•	 Qualitätsprämien

Was muss wem gemeldet 
werden?
Für Güter- und Personenbeförderun-
gen genügt es, der deutschen Zoll-
verwaltung einen Einsatzplan vorzu-
legen, der bis zu 6 Monate umfassen 
darf. 

Der Einsatzplan hat folgende Anga-
ben zu enthalten:
•	 Angabe des Arbeitgebers
•	 Beginn und voraussichtliche Dau-

er der Werk- oder Dienstleistung
•	 voraussichtlich eingesetzte Arbeit-

nehmer/-innen mit Geburtsda-
tum

•	 Adresse, an der die Unterlagen 
(Lohn/Arbeitszeitaufzeichnun-
gen) bereitgehalten werden

Wie muss gemeldet werden?
Für die Meldung des Einsatzplanes 
ist ein eigenes druckfähiges Melde-
formular vorgesehen, das von der 
deutschen Zollverwaltung zur Ver-
fügung gestellt und online abrufbar 
sein wird. Das ausgefüllte Meldefor-
mular ist an die Bundesfinanzdirek-
tion West als zuständige Behörde im 
Sinne der Mindestlohngesetzmelde-
stellen-VO zu übermitteln.
Das Formblatt des Zolls ist seit 
19.  Dezember 2014 online über 
www.zoll.de verfügbar.
Derzeit ist noch unklar, ob die (mit 

Originalunterschrift des Arbeitgebers 
versehene) Einsatzplanmeldung nur 
postalisch/per Fax oder auch elektro-
nisch erfolgen kann.

Welche Unterlagen müssen 
wo bereitgehalten werden? 
Zur Kontrolle des Mindestlohns 
müssen Lohn- und Arbeitszeitauf-
zeichnungen vom Arbeitgeber be-
reitgehalten werden. Die Unterlagen 
müssen nicht in Deutschland, son-
dern können auch in Österreich be-
reitgehalten werden (z. B. am öster-
reichischen Betriebssitz). Es müssen 
jedenfalls keine Unterlagen im Fahr-
zeug mitgeführt werden. 

Wenn die Unterlagen in Österreich 
bereitgehalten werden, muss zusätz-
lich zum Einsatzplan eine schriftliche 
Zusicherung abgegeben werden, dass 
die Unterlagen, inklusive Angaben 
über die im gemeldeten Zeitraum 
tatsächlich erbrachten Werk-/Dienst-
leistungen sowie über die jeweiligen 
Auftraggeber über Aufforderung der 
deutschen Zollverwaltung in deut-
scher Sprache der Zollverwaltung zur 
Prüfung übermittelt werden.

Die zusätzlichen Angaben ersetzen 
eine Änderungsmeldung, sodass da-
her keine Verpflichtung zur Abgabe 
von Änderungsmeldungen besteht, 
wenn sich die Angaben im Einsatz-
plan nachträglich ändern. Damit ist 
klargestellt, dass keine konkreten 
Touren mit Angabe von Zeit, Ort 

und Mitarbeiter erforderlich sind, 
sondern summarische Meldungen ge-
nügen. Anlass für die Aufforderung, 
Unterlagen vorzulegen, kann entwe-
der die gemeldete Einsatzplanung 
oder eine Kontrolle in Deutschland 
sein. 

Welche Arbeitszeitaufzeich-
nungen müssen geführt 
werden?
Aufzuzeichnen sind Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer/-innen. Für die 
Aufzeichnungen gibt es keine gesetz-
liche Formvorschrift. Die Aufzeich-
nungen für den jeweiligen Einsatztag 
müssen bis spätestens 7 Kalenderta-
ge nach dem Einsatztag erstellt und 
mindestens 2 Jahre aufbewahrt wer-
den. 
Soweit Aufzeichnungen aus einem 
EU-Kontrollgerät vorhanden sind, 
wird durch diese die Aufzeichnungs-
pflicht vollinhaltlich erfüllt. Es wird 
gesetzlich nicht verlangt, dass die 
Aufzeichnungen am 7. Tag nach dem 
Einsatztag am Unternehmenssitz 
vorliegen müssen. Die Aufzeichnun-
gen müssen lediglich in dieser Frist 
„erstellt“ werden, was beim EU-Kon-
trollgerät gewährleistet ist. Es kann 
daher mit dem Kontrollgerät die Ar-
beitszeit, z. B. auch bei Fahrten im 
Reisebusverkehr, die länger als 7 Tage 
dauern, regelkonform erfasst werden.  

Für Arbeitnehmer/innen, die sich die 
konkrete Lage ihrer Arbeitszeit selbst 

einteilen können und denen nur eine 
Rahmenarbeitszeit vorgegeben ist, 
muss lediglich die Dauer der Tages-
arbeitszeit saldiert aufgezeichnet wer-
den. Da mobile Arbeitnehmer/-innen 
in den betroffenen Verkehrsbranchen 
die Lage ihrer Arbeitszeit i. d. R. aber 
nicht selbst bestimmen können, kann 
diese Erleichterung im Wesentlichen 
nicht lukriert werden. 

Zweck der Aufzeichnungspflicht der 
Tagesarbeitszeit ist die Kontrolle der 
Zahlung des Mindestlohns.

Haften auch Auftraggeber?
Für alle Auftraggeber (AG) – z. B. 
Spediteure/Frachtführer – enthält 
das MiLoG eine zivilrechtliche Bür-
genhaftung für die Mindestlohn-
Zahlungen der eingesetzten Sub-
unternehmer (z. B. Frachtführer/
Unterfrachtführer etc.). Die Haf-
tung ist als verschuldensunabhängige 
Durchgriffshaftung formuliert und 
besteht für die gesamte Auftragneh-
merkette sowie für den vom Sub-
unternehmer eingesetzten Verleiher. 
Der Auftraggeber haftet dabei für 
den vom Auftragnehmer nicht be-
zahlten Nettofehlbetrag (d.  h. ohne 
Steuern und SV-Beiträge). 

Arbeitnehmer, die den Mindestlohn 
von ihrem Arbeitgeber nicht oder 
nicht vollständig bezahlt erhalten, 
müssen diesen nicht zuerst von ihrem 
unmittelbaren Arbeitgeber einfor-
dern, sondern können ihre Forderung 
direkt von jedem der Auftraggeber in 
der Auftragskette geltend machen. 

Die Auftraggeberhaftung kann weder 
vertraglich noch durch Verzichts-
erklärung des Arbeitnehmers gül-
tig ausgeschlossen werden. Durch 
entsprechende Vertragsgestaltung 
können lediglich Regressansprüche 
gegenüber dem eingesetzten Subun-
ternehmer im Innenverhältnis be-
gründet werden.

Mit welchen Bußgeldern (Ver-
waltungsstrafen) muss bei 
Verstößen gerechnet werden?
Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen 
•	 Verstößen gegen Mindestlohn-

zahlung 
•	 Verstößen gegen Melde- und Auf-

zeichnungspflichten
•	 Behinderungen der behördlichen 

Kontrollen
sowie bei 
•	 fahrlässigem/wissentlichem Ein-

satz eines Subunternehmers oder 
Nachunternehmers, der den ML 
nicht oder nicht rechtzeitig zahlt

sind Bußgeldzahlungen im MiLoG 
vorgesehen.

Diese betragen bei 
•	 Verstößen gegen Mindestlohn-

zahlung/Auftraggeberpflichten: 
bis 500.000 Euro 

•	 Verstößen gegen Melde-/Aufzeich-
nungspflichten: bis 30.000 Euro 

Kurz zusammengefasst gilt 
daher beim Einsatz von „mo-
bilen Arbeitnehmer/-innen“ 
Folgendes:
•	 Deutsches MiLoG gilt seit 1. Jän-

ner 2015 grundsätzlich für alle Tä-
tigkeiten österreichischer Arbeit-
nehmer/-innen in Deutschland, 
daher auch für Transitfahrten 
und (kurze) grenzüberschreiten-
de Fahrten nach Deutschland im 
Rahmen von Be- und Entladun-
gen. Betroffen sind daher alle Per-
sonen- und Güterbeförderungen 
im Straßen-/Schienen-/Schiffs-/
Luftverkehr.

•	 Für jede Tätigkeit in Deutschland 
ist der Mindestlohn von 8,50 
Euro/Stunde zu bezahlen. 

•	 Unter bestimmten Voraussetzun-
gen sind gewisse, nicht unmit-
telbare Lohnbestandteile auf den 
ML anrechenbar.

•	 Zum Nachweis der Einhaltung 
des MiLoG muss der deutschen 
Zollbehörde für „ausschließliche 
mobile Arbeitskräfte“ (=Fahrper-

sonal) ein Einsatzplan für max. 6 
Monate übermittelt werden.

•	 Die Kontrolle der Einhaltung des 
MiLoG durch die deutsche Zoll-
verwaltung erfolgt in Verdachts-
fällen im Nachhinein über Auf-
forderung der Zollverwaltung. 

•	 Schriftliche Aufzeichnungen über 
den bezahlten Lohn (Lohnunter-
lagen/Arbeitsvertrag/Dienstzettel, 
etc.) sowie Arbeitszeitaufzeich-
nungen können in Österreich be-
reitgehalten werden.

•	 Es müssen keinerlei Aufzeich-
nungen im Fahrzeug/Transport-
mittel mitgeführt werden (aus-
genommen Aufzeichnungen im 
Straßentransport gemäß der VO 
561/2006 sowie 165/2014).

•	 Wenn Unterlagen in Österreich 
bereitgehalten werden, muss eine 
schriftliche Zusicherung (gemein-
sam mit dem Einsatzplan) erteilt 
werden, dass die für die Prüfung 
notwendigen Unterlagen in deut-
scher Sprache der Zollverwaltung 
zur Verfügung gestellt werden. 

•	 Als Arbeitszeitaufzeichnungen 
im Straßentransport genügen bei 
kontrollgerätepflichtigen Fahr-
zeugen die Aufzeichnungen aus 
dem Kontrollgerät (Fahrerkarte, 
Schaublätter, Ausdrucke). Bei 
Fahrzeugen ohne Kontrollgerät ist 
entweder das Tageskontrollblatt 
(gemäß deutscher Fahrpersonal-
VO zu führen für Fahrzeuge ab 
2,8 t bis 3,5 t) oder das österrei-
chische Fahrtenbuch ausreichend. 
In diesem Fall ist keine geson-
derte Führung von separaten 
Aufzeichnungen erforderlich. In 
Fällen, in denen weder ein Kon-
trollgerät vorhanden ist, noch ein 
Fahrtenbuch zu führen ist, müs-
sen Beginn, Ende und Dauer der 
Tagesarbeitszeit auf andere Weise 
vom Arbeitgeber aufgezeichnet 
werden (diese Pflicht ergibt sich 
aber grundsätzlich bereits aus 
dem österreichischen Arbeitszeit-
gesetz, § 26).©
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•	 Für Auftraggeber ist eine ver-
schuldensunabhängige Auftrag-
geberhaftung für alle eingesetzten 
Subunternehmer innerhalb der 
Auftragskette vorgesehen. 

•	 Bei Verstößen gegen die Pflichten 
aus dem MiloG sind hohe Buß-
geldzahlungen vorgesehen.

Einsatz von nicht mobilen 
Arbeitnehmer/-innen
Zur Frage der Bezahlung des Min-
destlohnes gelten auch für die-
se Arbeitnehmer/-innen dieselben 
Bestimmungen wie für mobile 
Arbeitnehmer/-innen.

Für die Meldepflicht gilt Folgendes:

Verkehrsunternehmen, die „nicht 
mobile“ Arbeitnehmer/-innen (d.  h. 
alle jene, die nicht dem Fahrperso-
nal angehören) im Rahmen von Ver-
kehrsdienstleistungen in Deutsch-
land einsetzen, müssen vor jeder 
Dienstleistung eine schriftliche An-
meldung in deutscher Sprache bei 
der deutschen Zollverwaltung (Be-
hörde wie oben) abgeben.

Die Anmeldung muss enthalten:
•	 Familienname, Vorname und Ge-

burtsdatum der eingesetzten Ar-
beitskraft,

•	 Beginn und voraussichtliche Dau-
er der Beschäftigung,

•	 Ort der Beschäftigung,
•	 Ort in Deutschland, an dem die 

Unterlagen für die Kontrolle 
(Lohn-/Arbeitszeitaufzeichnun-
gen) bereit gehalten werden,

•	 Familienname, Vorname, Ge-
burtsdatum und deutsche Adresse 
des verantwortlich Handelnden,

•	 Familienname, Vorname und 
deutsche Adresse eines Zustel-
lungsbevollmächtigten, soweit 
dieser nicht gleichzeitig verant-
wortlich Handelnder ist,

•	 schriftliche Zusicherung, dass die 
Verpflichtungen nach MiLoG 
eingehalten werden (im Melde-
formular enthalten).

Vereinfachte Meldung – Ein-
reichung eines Einsatzplans
In folgenden Fällen gelten erleichter-
te Meldebestimmungen gemäß der 
Meldeverordnung:

Arbeitgeber, die „nicht mobile“ 
Arbeitnehmer/-innen in Deutsch-
land 
•	 an einem Beschäftigungsort
	 o zumindest teilweise vor 6 	
	 Uhr oder nach 22 Uhr oder
	 o in Schichtarbeit,
•	 an mehreren Beschäftigungsorten 

am selben Tag 
einsetzen, haben lediglich ei-
nen Einsatzplan (wie bei mobilen 
Arbeitnehmer/-innen) für einen 

Zeitraum von maximal drei Monaten 
vorzulegen. 

Der Einsatzplan muss folgende An-
gaben enthalten:
•	 für jeden Beschäftigungsort die 

Namen der dort eingesetzten 
Arbeitnehmer/-innen mit Ge-
burtsdatum,

•	 Ortsbezeichnung, Postleitzahl, 
Straßenname und Hausnummer 
(soweit vorhanden) des Beschäfti-
gungsortes,

•	 Datum und Uhrzeit des Einsatzes 
am Beschäftigungsort.

Diese Informationen stellen die 
Rechtslage über die seit dem 1. Jän-
ner 2015 jedenfalls nach deutscher 
Rechtsauffassung zu erfüllenden Vor-
schriften dar.
Weiterführende Detailinformationen 
zum Mindestlohngesetz samt den 
online abrufbaren Gesetzes- und Ver-
ordnungstexten können auch über 
die Internetseite der deutschen Zoll-
verwaltung abgerufen werden:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/
Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/
Mindestlohn-Mindestlohngesetz/ 

Weiters finden Sie unter folgendem 
Link http://tinyurl.com/mljldou 
einen vom DSLV verfassten Leitfa-
den zu den Auswirkungen des Min-
deslohngesetzes.

Italien: SISTRI – Sanktionen seit 01.04.2015

Das AWC Mailand hat uns mit-
geteilt, dass seit 1. April 2015 mit 
Sanktionen zu rechnen ist, wenn eine 
Eintragung in das Sistri-System (zur 
Rückverfolgbarkeit von gefährlichen 
Abfällen) fehlt bzw. die jährlichen 
Beiträge bei Sistri nicht einbezahlt 
sind.
Seit 1. Oktober 2013 müssen sich 
auch ausländische Transportunter-
nehmen, welche gewerbsmäßige 
Transporte von gefährlichen Sonder-
abfällen innerhalb des italienischen 
Staatsgebietes sowie grenzüber-
schreitende Transporte gefährlicher 
Sonderabfälle mit Startpunkt in 
Italien durchführen, in das Rückver-
folgbarkeitssystem der Abfälle (SIST-
RI) eintragen lassen.
Ausländische Transportunterneh-
men, welche grenzüberschreitende 
Transporte von gefährlichen Son-
derabfällen aus dem Ausland mit 
Bestimmung Italien sowie grenz-
überschreitende Transporte von ge-
fährlichen Sonderabfällen, bei wel-
chen das italienische Staatsgebiet 
nur durchquert wird, durchführen, 
sind hingegen NICHT zur Eintra-
gung in das SISTRI verpflichtet.
Bei der Eintragung in das Rückver-
folgbarkeitssystem der Abfälle (SIST-
RI) muss das ausländische Transport-
unternehmen derzeit eine italienische 
Steuernummer sowie ein italienisches 
Domizil angeben. Die Eintragung 
bedingt das Vorhandensein einer ita-
lienischen Steuernummer bzw. ein 
Domizil. 
In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, dass sich bereits 
am 11. November 2013 mehrere Ver-
bände der europäischen Transportlo-
gistikbranche unter Federführung 
des BGL wegen der Rechtswidrigkeit 
des italienischen SISTRI-Systemes 
(sistema per il controllo della trac-

ciabilità dei rifiuti) zur Beförderung 
gefährlicher Abfälle bei der Kommis-
sion beschwert haben. Allerdings ist 
seitens der Kommission bisher keine 
diesbezügliche Entscheidung getrof-
fen worden!

Wir wurden vom BGL über den Stand 
der Beschwerde wie folgt informiert:

Stand der Beschwerde bei 
der Kommission
Spätestens am 18. Dezember 2013 
lag das gemeinsame Beschwerde-
schreiben wegen SISTRI bei der 
Kommission/GD MOVE vor. Die 
Stellungnahme des italienischen Um-
weltministeriums erhielt die Kom-
mission allerdings erst im September 
2014, obwohl die Zweimonatsfrist 
für eine Stellungnahme eigentlich 
schon lange abgelaufen war. 
Die Kommission teilte dem BGL 
dann im September 2014 auf Nach-
frage mit, dass die Übersetzung der 
italienischen Stellungnahme wie-
derum einige Wochen in Anspruch 
nähme. Erst dann sei überhaupt die 
juristische Beurteilung der italieni-
schen Stellungnahme möglich. Die 
Kommission werde sich aber unauf-
gefordert melden. 
Nachdem der BGL wiederum mehre-
re Wochen ohne weitere Reaktion aus 
Brüssel abgewartet hatte, erfolgte auf 
Nachfrage des BGL-Büros in Brüs-
sel die Mitteilung seitens der GD 
MOVE, dass die zuständige Beamtin 
dort seit einem Monat nicht mehr 
beschäftigt und unsere Beschwerde 

– anscheinend unbearbeitet – liegen 
geblieben war. Mittlerweile hat der 
BGL nunmehr einen Beamten bei 
der Kommission gefunden, der sich 
mit unserer Angelegenheit befasst. 
Aber auch dieser wird zum Ende des 
Jahres die Dienststelle verlassen. 

Situation in Italien 
zum 1. Jänner 2015
Ebenso unklar war die Situation um 
SISTRI zum 1. Januar 2015. Auch 
bei zuständigen Behörden in Italien 
liegt nach deren Angaben derzeit kein 
entsprechender Gesetzesentwurf vor. 
Wie wir aber erfahren haben, könnte 
der Aufschub der Termine für die An-
wendung der Verwaltungsstrafe auch 
für 2015 verlängert werden. Dies 
würde bedeuten, dass auch im kom-
menden Jahr bei nichtitalienischen 
Beförderern die Nichtregistrierung 
bei SISTRI nicht geahndet würde. 

Das neue Gesetz vom 27. Februar, 
wurde am Samstag (!) dem 28. Feb-
ruar veröffentlicht. 
Mit dem Gesetz wurde die Frist für 
die Anwendung der Verwaltungs-
strafen für die Nichteintragung im 
SISTRI sowie für die fehlende Ein-
zahlung der jährlichen Beiträge vom 
1. Februar auf den 1. April 2015 
verschoben!

Wir weisen darauf hin, dass die Mög-
lichkeit der Beschlagnahme ausländi-
scher Lkw in Italien seit dem 1. April 
besteht, wenn eine entsprechende 
Registrierung nicht erfolgt ist.©
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Frankreich: Wochenendruhezeit

Wie mittlerweile bekannt geworden 
ist, wird in Teilen Frankreichs die 

Frankreich: Mindestlohn für ausländische 
		        Lkw-Fahrer geplant

Das AWC Strassburg hat darüber in-
formiert, dass Frankreich ebenso wie 
Deutschland plant, Mindestlohn-
Vorschriften für ausländische Berufs-
kraftfahrer zu erlassen. Dieser (SIMC 
2015) beläuft sich auf brutto 9,61 

Slowenien:  Fahrverbotskalender für Lkw 2015

Generelle Fahrverbote
In Slowenien gilt für Fahrzeuge über 
7,5 Tonnen generelles Fahrverbot:
•	 an Sonntagen, Feiertagen und ar-

beitsfreien Tagen von 8–21 Uhr
•	 am Karfreitag von 14–21 Uhr

Ungarn: Warenlieferungen seit 1. Jänner 2015 
		  mit EKÁER-Nummer

Mit dem Steuernovellierungsgesetz 
Nr. LXXIV/2014 vom  26. Novem-
ber wurde auch ein elektron. Güter-
beförderungskontrollsystem, das der 
Verhinderung von Mehrwertsteu-
erhinterziehungen dienen soll, mit 
1.  Jänner 2015 eingeführt.
Grundsätzlich muss laut diesem Ge-
setz jede Warenlieferung dem Steuer-
amt elektronisch gemeldet werden, 
sofern die Beförderung mit Fahrzeu-
gen, für die E-Mautpflicht besteht, 
durchgeführt wird. (Ausnahmen: „ri-
sikoreiche Lebensmittel“, bei denen 
auch kleinere Fahrzeuge betroffen 
sein werden; allerdings gibt es man-
gels einer Durchführungsverordnung 
noch keine Definition dieser risiko-
reichen Waren, man spricht aber in 
diesem Zusammenhang von Zucker, 
Speiseöl etc.) 
Die Meldepflichten betreffen folgen-
den Adressatenkreis:

•	 Ware kommt aus der EU nach 
Ungarn: Meldepflicht beim unga-
rischen Empfänger

•	 Ware geht aus Ungarn in die EU: 
Meldepflicht beim ungarischen 
Absender

•	 Ware wird innerhalb Ungarns 
verkauft: Meldepflicht bei dem-
jenigen, der die Ware in Ungarn 
zuerst in Verkehr bringt

Die EKÁER-Nummer ist vom An-
melder oder dessen Vertreter oder Be-
vollmächtigten elektronisch nach er-
folgter Registrierung zu beantragen. 
Eine EKÁER-Nummer für einen be-
stimmten Transport ist 15 Tage lang 
gültig. Das Kennzeichen des Lkw 
ist die Verbindung zwischen dem 
EKÁER-System und der E-Maut, so-
dass die Steuerbehörde die Identität 

neue Vorschrift, wonach die Wo-
chenendruhezeit des Lkw-Fahrers au-
ßerhalb des Führerhauses verbracht 

werden muss, schon angewendet, 
obwohl es zurzeit keine verbindliche 
Durchführungsverordnung gibt.

Euro/Stunde bzw. monatlich auf 
brutto 1.457,52 Euro auf Basis der 
35-Stunden-Woche.
In Deutschland wurde die Anwen-
dung des deutschen Mindestlohn-
gesetzes auf Transitfahrten bis zur 

Klärung der Kompatibilität mit EU-
Recht ausgesetzt. 
Wie das Gesetz, wenn es beschlossen 
wird, in Frankreich angewendet wird, 
kann noch nicht gesagt werden. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden!

Sommerfahrverbote
Es gelten wie jedes Jahr Fahrverbote 
während der Urlaubssaison (27. Juni 
bis 6. September 2015):
•	 an Samstagen von 8–13 Uhr
•	 an Sonntagen, Feiertagen und ar-

beitsfreien Tagen von 8–21 Uhr
Auf den Straßen in der Primorska-
Region am Meer:
•	 an Samstagen von 6–16 Uhr
•	 an Sonntagen, Feiertagen und ar-

beitsfreien Tagen von 8–22 Uhr

Einführung eines elektronischen Kontrollsystems der Güterbeförderung 
auf öffentlichen Straßen  („EKÁER“) 

und den Weg der Ware genau kont-
rollieren kann.  

Inhalt der Meldung:
•	 Angaben des Empfängers (Name, 

Steuernummer),
•	 genauer Ort der Entladung,
•	 bei risikoreichen Waren, genaue 

Angaben über den Eigentümer 
der Liegenschaft, wo die Ware 
entladen wird; Name, Steuer-
nummer, wenn der Eigentümer 
der Liegenschaft nicht mit dem 
Empfänger identisch ist, 

•	 Zolltarifnummer, Name und Ge-
wicht der Produkte,

•	 Kennzeichen des Lkw,
•	 Zweck der Beförderung, 
•	 Zeitpunkt der Beladung ( in HU) 

bzw. der Entladung (Ware aus 
EU). 

Bei Verstoß gegen die Bestimmungen 
des Gesetzes drohen hohe Geldstra-
fen (40 % des Warenwerts) und  so-
gar Beschlagnahmungen der Ware.
Das AußenwirtschaftsCenter Buda-
pest sieht nach eingehender Rück-
sprache mit hier ansässigen österr. 
Logistikern und österr. Produktions-
unternehmen folgende problemati-
sche Punkte des neuen Gesetzes, die 
nicht nur den Wirtschaftsstandort 
Ungarn schwer schädigen werden, 
sondern letztendlich auch zu einer 
administrativen Erschwernis des in-
nergemeinschaftlichen Warenver-
kehrs führen werden.

Mit 2. März wurden bereits einige 
Änderungen zur Verordnung 5/2015. 
(II.27.) kundgemacht. Anbei die 
wichtigsten Änderungen dazu:

Fahrverbotskalender 2015
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Novellierte Gewichts- und 
Wertgrenzen

Die  vorgeschriebenen  Kriterien  für  
die  Befreiungen  –  nämlich  die  
Gewichts-  und Wertgrenzen – sind 
gleichzeitig und gemeinsam zu erfül-
len (Bruttogewicht und Nettowert):

•	 Bei risikoreichen Waren:
 	 Bruttogewicht von 500 kg und 

Nettowert von HUF 1 Mio.

•	 Bei nicht risikoreichen Waren:
 	 Bruttogewicht von 2.500 kg und 

Nettowert von HUF 5 Mio.

Wertangaben müssen nur bei der 
Anmeldung von risikoreichen Waren 
angeführt werden. Eine Neufassung 
der Liste der sog. risikoreichen Wa-
ren wird demnächst erwartet. Wir 
stellen Ihnen diese selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. Die Kategorie 
„sonstige risikoreiche Waren“ wurde 
gelöscht.
Wird nicht risikoreiche Ware vom 
Käufer in Ungarn selbst abgeholt 
oder lässt er sie innerhalb von Un-
garn transportieren, ist er seit 1. Ap-
ril 2015 zur EKÁER-Anmeldung 
verpflichtet.

Meldepflichten

Die Ankunft der Ware kann nur vom 
gesetzlich Verpflichteten gemeldet 
werden.

Die Anmeldung über die Ankunft 
der Ware in Ungarn hat innerhalb 
von 3 Arbeitstagen, spätestens jedoch 
innerhalb der Gültigkeit der EKÁER-
Nummer zu erfolgen.

Die Bezeichnung und die Zolltarif-
nummer der Ware kann bis Trans-
portbeginn modifiziert werden.

Die Angabe einer internen Artikel-
nummer zur Erleichterung der Wa-
renidentifizierung ist optional.

Toleranzgrenze

In Bezug auf die zu registrierenden 
Angaben (Gewichts- und Wertgren-
zen) erlaubt die Rechtsvorschrift eine 
Abweichung von 10 %.

Von der EKÁER-Meldepflicht sind 
befreit:

•	 Abfallbeförderungen, welche laut 
Verordnung 1013/2006/EG bei 
der Umweltbehörde anmelde-
pflichtig sind

•	 Warenbeförderungen im Rahmen 
des Metallhandels, welche laut 
dem Metallhandelsgesetz mit Be-
gleitdokument und anhand einer 
gesonderten Genehmigung beför-
dert werden dürfen

•	 Materialien und Mischungen zur 
Diagnostik und für humanmedi-
zinische Zwecke lt. Gesetz XCV 
§  1 Punkt 1

•	 im Sinne des Gesetzes über Post-
dienstleistungen als Postsendung 
aufgegebene Produkte

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, bei der staatlichen Steuer- und 
Zollbehörde im Hinblick auf die Ei-
genschaften der Produktionsorgani-
sation des Steuerzahlers einen Antrag 
auf allgemeine EKÁER-Befreiung zu 
stellen, wenn Waren

•	 auf öffentlicher Straße ausschließ-
lich in Ungarn

•	 für Produktionszwecke
•	 täglich befördert werden und
•	 die Entfernung zwischen Auf- 

und Entladestelle max. 20 km 
beträgt sowie

•	 die Häufigkeit der Warenbeförde-
rungen für den Steuerzahler eine 
unverhältnismäßige Belastung be-
deutet

Es handelt sich um eine Straßenab-
schnitts-Befreiung (útszakasz men-
tesítés), gültig für ein Jahr mit Ver-
längerungsmöglichkeit 90 Tage vor 
Ablauf.

Vereinfachte 
EKÁER-Anmeldung

Diese Möglichkeit besteht für den 
Steuerzahler bei der Beförderung von 
nicht risikoreichen Waren, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1)	 im zweiten Steuerjahr vor 
EKÁER-Anmeldung hat der Jahres-
Nettoumsatzerlös HUF 50 Mrd. er-
reicht oder überstiegen

2)	 im zweiten Steuerjahr vor 
EKÁER-Anmeldung stammten 
80 % der Netto-Umsatzerlöse (HUF 
40 Mrd.) aus der Verwertung von 
Waren eigener Produktion

3)	 der Steuerzahler ist in der 
vom Amt für Steuer- und Zollwesen 
geführten Datenbank der schulden-
freien Unternehmen angeführt, und

4)	 die Steuernummer des Steu-
erzahlers ist nicht ausgesetzt.

Das Amt für Steuer- und Zoll erteilt 
die Genehmigung auf vereinfachte 
EKÁER-Meldung auf schriftlichen  
Antrag.

Die Regelungen der vereinfachten 
Warenanmeldung treten am 1. Juni 
2015 in Kraft.
 

Reihengeschäfte

Wird Ware in Ungarn hintereinander 
mehrmals so verkauft, dass sie nur 
einmal auf öffentlicher Straße beför-
dert wird, so sind die Vorschriften des 
Warenkontrollsystems EKÁER auf 
jenen Verkauf zu beziehen, in dessen 

Verlauf die Ware transportiert wird. 
Ist ein Steuerzahler in dieser Kette 
gleichzeitig Versender und Adressat, 
ist er als Versender zu betrachten, 
welcher die Ware selbst befördert 
oder befördern lässt.

Sicherstellung bei 
risikoreichen Waren

Beim Transport von risikoreichen 
Waren ist eine Risiko-Sicherstellung 
in Höhe von 15   % des Netto-Wa-
renwerts der in den letzten 45 Tagen 
vor EKÁER-Anmeldung (inbegriffen 
den Tag der Anmeldung) transpor-
tierten Waren zu hinterlegen.

Warenlieferungskontrollsystem EKÁER

Die wichtigsten Änderungen laut Verordnung 5/2015. (II.27.) des 
Ministers für Nationale Wirtschaft (Stand: 2. März 2015)

Die Sicherstellung ist seit 11. März 
2015 zu leisten.
 

Datensicherheit und Information

Bei Betriebsstörung und Systemwar-
tung besteht sofortige Informations-
pflicht für das Amt für Steuer- und 
Zollwesen auf seiner Internet-Seite. 
Kann der Steuerzahler seiner EKÁER- 
Anmeldepflicht wegen Betriebsstö-
rung oder -wartung des EKÁER-In-
ternetportals nicht nachkommen, so 
kann er nicht sanktioniert werden; in 
solchen Fällen muss er die Meldung 
am nächsten Arbeitstag nach Behe-
bung des Hindernisses vornehmen.

Ungarn: Frühlingsregelung der 
	        Lkw-Wochenendfahrverbote 

Wir wurden vom Außenwirtschafts-
Center Budapest über die Frühlings-
regelung der Lkw-Wochenendfahr-
verbote in Ungarn informiert.

Seit 2. März 2015 gilt das Wo-
chenendfahrverbot in Ungarn für 
Schwertransporte (über 7,5 t), das 
samstags um 22 Uhr beginnt und 
sonntags um 22 Uhr endet.
Mit dem Beginn der Frühlingsrege-
lung endet die Ausnahme für inter-
nationale Transporte mit der Einstu-
fung EURO 3 oder höher und das 
Wochenendfahrverbot gilt auch für 
diese verpflichtend!
Das Fahrverbot bezieht sich sowohl 
auf nationale als auch auf internati-
onale Schwertransporte (über 7,5 t).

Weiters ist es auch verboten, von der 
Grenze bis zum nächsten Bestim-
mungsort/Entladeplatz zu fahren 
(diese Ausnahme gilt jeweils aus-
schließlich im Juli und August).©
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Tschechische Republik: 
Neue Maut-Tarife für das Jahr 2015

Lkw, die die Abgasnorm EURO 5 
erfüllen, haben seit dem 1. Januar 
2015 eine Mauterhöhung um durch-
schnittlich 10 Prozent zu verzeich-
nen. In der Fahrzeugkategorie mit 
weniger umweltfreundlichen Moto-
ren macht die Erhöhung circa 8 Pro-
zent aus.
Für Busse, die bisher gegenüber 
den Lkw einen wesentlich geringe-
ren Maut-Tarif hatten, wurde der 
Tarif um 15–30 % erhöht. Neu ist 
die Fahrzeugkategorie mit der Ab-
gasnorm EURO 6 + EEV. Für diese 
Kategorie gilt der Tarif auf der Höhe 
der diesjährigen gültigen Tarife für 
EURO 5.

Russland: Bei Carnet-TIR-Problematik 
		     weiterhin keine Lösung 

Die russische Zollbehörde hat ab 
dem 1. Dezember 2013 den landes-
weiten Ausstieg aus dem bisherigen 
Carnet-TIR-Verfahren angekündigt. 
Carnet-TIR-Dokumente werden im 
Warentransit mit Lkw verwendet, 
womit Zollverfahren an Grenzdurch-
gangsstellen entfallen. Die bereits vor 
einem Jahr von der russischen Zoll-
behörde FTS eingeleitete Kündigung 
des Carnet-TIR-Abkommens mit 
dem derzeit bürgenden nationalen 
Spediteurverband ASMAP (Vereini-

Russland: Mögliche neue Maßnahmen für Waren, 	
		     die der Veterinärkontrolle unterliegen

Wir wurden vom tschechischen Verband (ČESMAD Bohemia) darüber informiert, dass die Regierung 
der Tschechischen Republik neue Maut-Tarife für das Jahr 2015 beschlossen hat.

gung der internationalen Spediteure 
Russlands) wurde (neuerlich) auf den 
28. Februar 2015 verschoben.

Zuletzt wurden nichtsdestotrotz an 
sämtlichen Grenzübergängen im 
(fernen) Osten und Süden der Rus-
sischen Föderation die TIR-Carnets 
nicht mehr akzeptiert und stattdes-
sen der Abschluss von nationalen 
Garantien verlangt. Auch an den 
europäischen Grenzen wurden die 
Carnet-TIRs bis auf einige wenige 

Ausnahmen aberkannt. Änderungen 
können sich jederzeit ergeben.

Wir wurden von der IRU darüber 
informiert, daß die russischen Zoll-
behörden die TIR-Garantievereinba-
rung bis zum 30. Juni 2015 verlän-
gert haben.
Angesichts des Mangels an verfüg-
baren Informationen, können Prob-
leme an den russischen Grenzüber-
gangsstellen in naher Zukunft aber 
nicht ausgeschlossen werden.

Wir wurden von der Abteilung für 
Finanz- und Handelspolitik (WKÖ) 
mit einem Schreiben der EU-Kom-
mission informiert, dass seit 30. No-
vember 2014 die Russische Födera-
tion bei Waren, die der behördlichen 
Veterinärkontrolle der Russischen 
Föderation unterliegen und in der 
Liste der Vergeltungsmaßnahmen 
der Russischen Föderation angeführt 
sind, mit neuen Kontrollmaßnahmen 
starten könnte. Diese Waren sind in 
der genehmigten Resolution der Re-
gierung der Russischen Föderation 
vom 7. August 2014, Nr. 778, für die 
Durchführung der Verordnung des 
Präsidenten der Russischen Födera-
tion vom 6. August 2014, Nr. 560, 

betreffend die Anwendung von be-
stimmten speziellen wirtschaftlichen 
Maßnahmen, um die Sicherheit der 
Russischen Föderation zu gewährleis-
ten, aufgelistet. 

Die möglichen Maßnahmen werden 
nachfolgend genannt:
1. Importe dieser Waren, adressiert 
an kasachische Empfänger oder an 
Empfänger in nichtrussischen Län-
dern, Weißrussland und Kasachstan, 
für den folgenden Transit durch das 
Gebiet der Russischen Föderation, 
werden nur durch die in Russland ge-
legenen Grenzübertrittstellen gestat-
tet sein:
Internationale Grenzübertrittstellen 
für Kraftfahrzeuge/International Au-

tomobile Border Crossing Points 
(IABCP) „Ivangorod“, „Burachki“, 
„Torfyanovka“, Troebortnoe“, „Shu-
milkino“, „Pytalovo“,
Eisenbahn-Grenzübertrittstellen/Rail-
way Border-Crossing Points (RWB-
CP) „Skangali“, „Valyiki“, und „Su-
zemka“ und durch russische Häfen.

2. Der Transit dieser Waren durch das 
Gebiet der Republik Weißrussland 
kann verboten werden. 

3. Erweiterte Kontrollen der tierärztli-
chen Dokumentation können auf der 
russischen Seite der Grenze erfolgen. 
Demzufolge sind zusätzliche Verzöge-
rungen an der Grenze EU-Russland 
nicht ausgeschlossen.

Türkei: Verpflichtung zur elektronischen 
	      Vorabinformation der Warensendungen

Wir wurden von der IRU darüber 
informiert, dass seit dem 15. Febru-
ar 2015 alle Warensendungen (unter 
Verwendung von Carnet TIR, Ge-
meinsames Versandverfahren) die in 
das Zollgebiet der Türkei verbracht 
werden, vorab angemeldet werden 
müssen. Das gilt für Lieferungen, die 
mit Beförderungsmitteln im Straßen-
verkehr durchgeführt werden.

Die Information über die Einreise 
muss vom Transportunternehmer 
spätestens eine Stunde vor Eintreffen 
der Waren an das jeweilige Eintritts-
zollamt übermittelt werden. Findet 
ein Transport unter dem Carnet-
TIR-Verfahren statt, ist die Verwen-
dung von „TIR-EPD“ verpflichtend 
vorgeschrieben. 

Die Internetadresse des IRU-Pro-
grammes lautet: http://www.tirepd.
org. Sobald Sie registriert sind, kön-
nen Sie kostenfrei Ihre Carnet-TIR-

Daten über das IRU-Programm an 
das jeweilige Zollamt in der Türkei 
senden. 
Bei nicht rechtzeitiger oder fehlender 
Übermittlung der Daten obliegt es 

den türkischen Zollbehörden, Strafen 
auszusprechen.
Um sich bei TIR-EPD anzumelden, 
wenden Sie sich bitte an die AISÖ: 
office@aisoe.at bzw. www.aisoe.at.
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Entwicklung  Dieselpreis 
und Transportkostenindex

Die aktuelle Entwicklung zum Dieselpreis und 
Transportkostenindex ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.

Aktuelle Inflations-/VPI-
Entwicklung in Österreich

Der aktuelle Februar-Wert weist eine Inflationsrate 
von +0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus.

Arbeits- und Sozialrechts-Änderungsgesetz 2014 
(ASRÄG 2014)

Am 16. Dezember 2014 wurde das 
Arbeits- und Sozialrechts-Ände-
rungsgesetz 2014 (ASRÄG 2014) im 
BGBl. veröffentlicht.

In diesem Gesetz sind im Wesentli-
chen folgende, für die Verkehrswirt-
schaft relevante, Änderungen enthal-
ten:

Neue Lohndumping-
vorschriften (AVRAG)
Wie bereits bisher kommuniziert; 
zum Text der MR-Vorlage haben sich 
keine Änderungen mehr ergeben.

Inkrafttreten: 1. Jänner 2015
Die Änderungen gelten nur für Sach-
verhalte, die sich ab dem 1. Jänner 
2015 ereignen.

Arbeitskräfte-
überlassungsgesetz 
In der nach § 13 Abs. 7 AÜG zu er-
stellenden und zu veröffentlichenden 
Statistik zur Arbeitskräfteüberlassung 
ist auch die Anzahl der Beschäftiger 
auszuweisen. Die bisherigen Anga-
ben sind nicht ausreichend, weil eine 
eindeutige Zuordnung, z. B. bloß an-
hand der Firmenbezeichnung, nicht 
möglich ist. Zur eindeutigen Identi-
fizierung der Beschäftiger ist neben 
der genauen Anschrift einschließlich 
der Postleitzahl (ohne die eine geo-
grafische Zuordnung vielfach nicht 
möglich ist) auch die Umsatzsteuer-

identifikationsnummer zwingend 
erforderlich. Die UID-Nummer ver-
bessert nach Hinweis des BMF auch 
die Überprüfungsmöglichkeiten. Die 
UID-Nummer ist natürlich nur an-
zugeben, wenn eine solche vorhan-
den ist.

Die Bestimmungen zur Entsende-
meldung gemäß AVRAG werden 
auch im AÜG nachvollzogen. Ebenso 
werden die Strafbestimmungen mit 
dem AVRAG harmonisiert. 

Weiters werden die Fördermöglich-
keiten des Sozial- und Weiterbil-
dungsfonds rückwirkend erweitert.

Inkrafttreten: Im Wesentlichen mit 
1. Jänner 2015

Arbeitnehmer/-innenschutz-
gesetz (ASchG)
Es werden drei Erleichterungen vor-
gesehen:

�� Klarstellung, dass die Funk-
tionen von Präventivfach-
kraft (Sicherheitsfachkraft und 
Arbeitsmediziner/-in) und Sicher-
heitsvertrauensperson miteinan-
der vereinbar sind.

�� Die Brandschutzgruppe gem. 
§  44 Arbeitsstätten VO entfällt. 
Allerdings können Landesgesetze 
hier Pflichten vorsehen.

�� Der für größere Betriebe vorgese-
hene Arbeitsschutzausschuss (88 

Abs. 5 ASchG) muss nur mehr 
einmal statt zweimal pro Jahr zu-
sammentreten.

	 Inkrafttreten: 1. Jänner 2015

Arbeitszeitgesetz
�� Vereinfachung der Arbeitszeit-

aufzeichnungen wie bereits bis-
her kommuniziert.

 	 Inkrafttreten: 1. Jänner 2015
�� Sprachliche Anpassung an 

die neue Kontrollgerät-VO 
165/2014

 	 Inkrafttreten: mit Inkrafttreten 
der Durchführungsrechtsakte der 
EK gemäß VO 165/2014, frü-
hestens jedoch mit 2. März 2016

�� Sprachliche Anpassung des Be-
griffes „Kontrollgerät“ an den Be-
griff „Fahrtenschreiber“ im Sinne 
der VO 165/2014.

	 Inkrafttreten: 2. März 2015

Klarstellung, dass O-Bus-Unterneh-
men nur unter die Sonderbestim-
mungen für Straßenbahnen (§§ 18 
und 18a) und nicht unter jene für 
Kraftfahrzeuge (§§ 13ff) fallen. In 
der Praxis wurden bisher bei den 
bestehenden O-Bus-Unternehmen 
ausschließlich die Regelungen für die 
Straßenbahnen angewendet. Daher 
erfolgt nunmehr eine entsprechen-
de Klarstellung, dass für O-Bus-
Lenker/-innen Abschnitt 4 nicht 
anzuwenden ist, soweit § 18a nichts 
anderes bestimmt. Die Bestimmun-

gen der Lenker-Arbeitszeit-Richtlinie 
EG (Nr.) 2002/15 sind jedoch auch 
für die Lenker/-innen von O-Bussen 
umzusetzen. Es wird daher im neu-
en § 18a Abs. 2 AZG ausdrücklich 
festgehalten, dass die zwei Bestim-
mungen aus dem Lenker-Abschnitt 
betreffend Ruhepausen und Nachtar-
beit (§§ 13b und 14 AZG) auch für 
O-Bus-Lenker/-innen gelten.

Inkrafttreten: 1. Jänner 2015

Die Strafbestimmung in § 28 Absatz 
5 Z 8 (Verletzung von Kontrollgerät-
pflichten) musste infolge der neuen 
Tachografen-VO 165/2014 ange-
passt werden. Dies deshalb, da sich 
vor allem Passagen, die die Fahrer-

karte betreffen und die in der alten 
VO 3821/85 im Kapitel Benutzungs-
vorschriften zu finden waren (bis-
her Kapitel IV, künftig Kapitel VI), 
nunmehr in einem eigenen Kapitel V 
(das sind die Artikel 26 bis 31) gere-
gelt werden. Mit Ausnahme der neu-
en Regelungen in Art. 32 Abs. 2 und 
4 wurden in die Strafbestimmungen 
ausschließlich Bestimmungen integ-
riert, die schon bisher strafbar waren.
Da die Art. 15 VO 3821/85 (alt) und 
34 VO 165/2014 (neu) nicht völ-
lig deckungsgleich sind, musste das 
Übergangsrecht (§ 32c Abs. 9) ent-
sprechend differenzierend gestaltet 
werden. Bis 1. März 2015 galten die 
Verstöße daher noch als solche gegen 
Art. 15 VO 3821/85 (alt), und seit 

2. März 2015 sodann als Verstöße ge-
gen Art. 34 VO 165/2014 (neu).

Inkrafttreten: mit Inkrafttreten der 
Durchführungsrechtsakte der EK 
gemäß VO 165/2014, frühestens je-
doch mit 2. März 2016
 

Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AlVG)
Im AlVG wird ein VfGH-Erkenntnis 
umgesetzt, wonach Zeiten des Kin-
derbetreuungsgeldbezug für den An-
spruch auf Arbeitslosengeld ebenso 
zählen müssen wie Zeiten eines Prä-
senz- und Zivildienstes.

Inkrafttreten: 1. Jänner 2015

Was hat sich seit dem 1. Jänner 2015 
im Sozialbereich geändert?

Mit 1. Jänner 2015 traten vor allem 
Verschärfungen beim Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
in Kraft. Zum Maßstab für Verwal-
tungsstrafen wird das gesamte kollek-
tivvertragliche Entgelt. 

Bisher war nur die Unterschreitung 
des kollektivvertraglichen Grund-
lohns strafbar, nun wird das kollek-
tivvertragliche Entgelt inkl. aller Be-
standteile zum Maßstab. 
Seit 1. Jänner 2015 wird auch der 
Zuschlag nach dem Insolvenz-Ent-
geltsicherungsgesetz (IESG) um 0,1 
Prozent von 0,55 Prozent auf 0,45 
Prozent gesenkt. Bereits mit 1. Juli 
2014 wurde der Beitrag zur Unfall-
versicherung um 0,1 Prozentpunkte 
von 1,4 Prozent auf 1,3 Prozent ge-
senkt. 
Die beiden von der WKÖ durchge-
setzten Schritte bringen eine Entlas-
tung von rund 200 Mio. Euro pro 
Jahr. 
Verbesserungen kommen auch für 

Selbstständige in der Sozialversiche-
rung (freiwillige flexible Erhöhung 
der Beitragsgrundlage, monatliche 
Beitragszahlung statt quartalswei-
ser).

Auflösungsabgabe 
2015

Wenn der Dienstgeber nach dem 
31. Dezember 2012 ein echtes 
oder freies Dienstverhältnis been-
det, das der Arbeitslosenversiche-
rungspflicht unterliegt, muss er 
eine sogenannte Auflösungsabga-
be entrichten. 
Im Bundesgesetzblatt vom 
21.  November 2014 wurde die 
Auflösungsabgabe für 2015 in 
der Höhe von 118 Euro kundge-
macht.
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Betriebliches Impulsprogramm des AMS startet 2015

Nach Auslaufen der mit Hilfe des 
Europäischen Sozialfonds finanzier-
ten betrieblichen Förderinstrumen-
te des AMS, hat das AMS ab 2015 
ein neues „betriebliches Impulspro-
gramm“ gestartet. Mit diesem neuen 
Programm fördert das AMS ab 2015 
die betriebliche Weiterbildung der 
Beschäftigten und den Aufbau von 
Qualifizierungsverbünden, einem 
Netzwerk von Unternehmen, die ge-
meinsam betriebliche Weiterbildun-
gen durchführen. Darüber hinaus 
erhalten die Betriebe im Rahmen der 
Impulsberatung zu wichtigen arbeits-
marktrelevanten Fragestellungen eine 
kostenlose Beratung. Es ist überaus 
erfreulich, dass nach langen Diskus-
sionen diese neue betriebliche För-
derschiene im nächsten Jahr starten 
wird. 

Zwischen 2007 und 2014 unterstütz-
te das AMS über 8500 Betriebe in 
wichtigen Fragen des Personalma-
nagements (wie Productive Ageing, 
Arbeitszeitgestaltung) und förderte 
den Aufbau von mehr als 500 Qua-
lifizierungsverbünden, mehr als 
220.000 Menschen profitierten von 
der AMS-Weiterbildungsförderung, 
insbesondere Frauen und ältere Be-
schäftigte. Das AMS wird die erfor-
derlichen Budgetmittel bereitstellen, 

sodass die Förderung auch in den 
nächsten Jahren entsprechend wei-
tergehen kann. Mehr als bisher fo-
kussiert die künftige Förderung des 
AMS auf jene Beschäftigte, die der-
zeit unterdurchschnittlich oft an be-
trieblichen Weiterbildungen teilneh-
men, vor allem Unqualifizierte und 
Personen 45+. Detaillierter als bisher 
wird das AMS die Wirkungen der 
Förderung einem Monitoring und 
einer Evaluierung unterziehen.

Die Eckpunkte der neuen 
Qualifizierungsförderung für 
Beschäftigte
Förderbar sind künftig folgende Ziel-
gruppen: 
•	 Arbeitnehmer/-innen mit höchs-

tens Pflichtschulabschluss
•	 	Arbeitnehmer/-innen mit Lehrab-

schluss bzw. berufsbildender mitt-
lerer Schule

•	 	Arbeitnehmer/-innen ab 45

Die Förderung konzentriert sich so-
mit mehr als bisher auf bestimmte 
Zielgruppen. Unabhängig vom Bil-
dungsabschluss werden künftig aus-
schließlich Personen ab 45+ förder-
bar sein. 

Neu ist, dass es künftig zu jeder der 3 
Zielgruppen Indikatoren gibt, um die 

Wirkung der Förderung besser eva-
luieren und monitoren zu können. 
Diese Indikatoren werden künftig im 
Begehren abgefragt. Laut AMS sollen 
durch diese Indikatoren die Erwar-
tungen an die Weiterbildung für alle 
Beteiligten (Betrieb, Beschäftigte, 
AMS) transparent gemacht werden. 
Sie werden aber keine Fördervoraus-
setzung darstellen. Die Indikatoren 
sind bei den beiden Zielgruppen 
„höchstens Pflichtschulabschluss“ 
und „45+“ sehr allgemein gehalten 
(Verbesserung von Basiskompeten-
zen, fachliche Spezialisierung) und 
werden bei den klassischen Aus- und 
Weiterbildungen im Allgemeinen er-
füllt.

Bei der Zielgruppe der jüngeren 
Frauen (mit höchstens Lehre oder 
BMS-Abschluss) sind die Indikato-
ren ziemlich eng gefasst (10 % höhere 
Entlohnung, Wechsel auf einen hö-
herwertigen Arbeitsplatz, Erleichte-
rung des Wiedereinstiegs nach einer 
familiär bedingten Unterbrechung). 
Die Praxis wird zeigen, wie das AMS 
damit umgehen wird, wenn Zweifel 
bestehen, ob die Teilnahme an einem 
Kurs einen dieser Indikatoren erfüllt. 
Eine Schulung allein wird oft nicht 
der einzige Grund zu einer höheren 
Entlohnung oder zu einem Wechsel 
auf einen höherwertigen Arbeitsplatz 
sein, aber sehr wohl einen Beitrag zum 
Erreichen der Indikatoren leisten. 

Umfang der Förderung:
•	 	Die Förderung umfasst 50 % der 

Kurskosten. 
•	 	Personalkosten sind ab der 33. 

Ausbildungsstunde förderbar.
Mindestdauer der Schulung:
•	 	Die Ausbildungen müssen eine 

Mindestdauer von 24 Maßnah-
menstunden (mit Pause, d. h. 
Nettolernzeit: 20 Stunden) um-
fassen.

Die Förderung startete mit 1. Jänner 
2015. Nähere Infos finden Sie unter 
http://www.ams.at/service-unterneh-
men/foerderungen 

Unternehmen bilden ihre 
Mitarbeiter gemeinsam weiter 
– Beratung zum Aufbau von 
Qualifizierungsverbünden

Qualifizierungsverbünde, das sind re-
gionale oder branchenbezogene Netz-
werke von Betrieben, die gemeinsam 
Aus- und Weiterbildungen anbieten, 
wurden in letzter Zeit eine besonders 
beliebte Möglichkeit für Betriebe, 
ihren Mitarbeitern Weiterbildungen 
anzubieten. Zum Aufbau derartiger 
Verbünde wird das AMS künftig in 
jedem Bundesland ein Beratungsan-
gebot zur Verfügung stellen, das die 
Betriebe beim Aufbau und beim lau-
fenden Betrieb eines Verbundes un-
terstützt. 

Anders als bisher sind künftig in 
Qualifizierungsverbünden nur mehr 
Beschäftigte der oben erwähnten 3 
Zielgruppen förderbar. Das Bera-
tungsangebot wird voraussichtlich ab 
Sommer 2015 in jedem Bundesland 
vorhanden sein.

Die neue Impulsberatung 
für Betriebe
Die künftige Impulsberatung für Be-
triebe wendet sich an Groß-, Mittel- 
und Klein- und Kleinstbetriebe und 
hat zum Ziel, die Betriebe in arbeits-
marktpolitisch relevanten Themen zu 
beraten. 

Die Beratungsfelder werden je nach 
den Erfordernissen des jeweiligen 
Arbeitsmarktes ausgewählt und um-
fassen: 
•	 	betriebliche Weiterbildung
•	 	altersgerechtes Arbeiten
•	 	Chancengleichheit zwischen 

Frauen und Männern

•	 	Sicherung von Arbeitsplätzen bei 
Kapazitätsschwankungen

•	 	Gestaltung betrieblicher Vielfalt

Die Beratung wird – je nach Bedarf 
und Größe des Betriebes – bis zu 15 
Leistungstage betragen.
Die Impulsberatung wird voraus-
sichtlich ab Sommer 2015 österreich-
weit angeboten werden.

Fazit:
Die österreichische Arbeitsmarktpo-
litik hat schon sehr früh die Betriebe 
als wichtigen Partner erkannt. Es ist 
sehr erfreulich, dass das AMS diesem 
erfolgreichen Weg immer treu geblie-
ben ist und trotz angespannter Bud-
getlage dieses wichtige betriebliche 
Programm auch in Zukunft umset-
zen wird. Gerade jetzt brauchen die 
Betriebe und deren Beschäftigte die-
sen Impuls mehr denn je!

Anwendung der Handwerkerregelung auf Marktfahrer – Erlass

Seitens der Wirtschaftskammer Ös-
terreich wurde an das Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (bmvit) das Anliegen 
herangetragen, die Anwendung der 
„Handwerkerregelung“ gemäß §  19 
Abs. 3 Z 7 Güterbeförderungsgesetz 
1995 (GütbefG) auf Marktfahrer 
klarzustellen. Hierzu teilt das bm-
vit Folgendes mit:

Gemäß § 154 Abs. 5 Gewerbeord-
nung 1994 sind Marktfahrer Han-
delsgewerbetreibende, die ihr Gewer-
be durch das Beziehen von Märkten 
ausüben oder die bei Festen, sportli-
chen Veranstaltungen oder sonstigen 
Anlässen, die mit größeren Ansamm-
lungen von Menschen verbunden 
sind, den Kleinverkauf von Lebens-

mitteln und Nahrungsergänzungs-
mitteln und sonstigen Waren, die zu 
diesen Gelegenheiten üblicherweise 
angeboten werden, ausüben.

Ein Marktfahrer, der sein Gewer-
be mit einem Kraftfahrzeug, das 
§  1 Abs. 1 Z 1 GütbefG entspricht 
(Kraftfahrzeuge des Straßenverkehrs 
oder solche mit Anhängern, bei de-
nen die Summe der höchsten zu-
lässigen Gesamtgewichte insgesamt 
3500 kg übersteigt) und mit einer, 
für den Verkauf bestimmten, beson-
deren Ausstattung (Verkaufswagen) 
versehen ist, für das eine Lenkberech-
tigung für die Klassen C1 oder C er-
forderlich ist, ausübt, unterliegt nach 
Ansicht des bmvit der „Handwer-
kerregelung“ gemäß § 19 Abs. 3 Z 7 

GütbefG, wenn es sich beim Lenken 
des Fahrzeugs nicht um die Haupt-
beschäftigung des Marktfahrers han-
delt. Diese besteht im Verkauf von 
Waren. 
Die besondere Ausstattung, die den 
Großteil des Gesamtgewichts be-
gründet, kann unter den Begriff 
„Ausrüstung“, die der Lenker zur 
Ausübung seines Berufs verwendet, 
subsumiert werden. 

Ergänzend wird angemerkt, dass 
diese Ausnahmeregelung nicht auf 
Lenker von Verkaufswagen anzu-
wenden ist, deren Hauptbeschäfti-
gung ausschließlich das Lenken von 
Verkaufswagen für den betreffenden 
Marktfahrer ist und die in der Folge 
die Waren auch nicht verkaufen.©
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Änderungen der internationalen Gefahrgutvorschriften ADR/RID/ADN 2015 können mit 1. Jänner 
2015 sowohl für innerstaatliche als auch grenzüberschreitende Gefahrguttransporte angewendet wer-
den. Zu wichtigen Konkretisierungen bzw. Änderungen kommt es bei der Handwerkerbefreiung und 
Baustellenbeförderungen (sog. 1000-Punkte-Regel bei Kleinmengen gem. 1.1.3.6). Neuerungen be-
treffen weiters die Kennzeichnung und Bezettelung (begrenzte Mengen, i. Z. m. Sondervorschriften, 
Gefahrzettel), die Beförderung von Lithium-Batterien, von Trockeneis usw. Bis 30. Juni 2015 können 
noch ADR/RID/ADN 2013 angewendet werden. Alte Gefahrzettel dürfen bis Jahresende 2016, bis
herige Schriftliche Weisungen bis 30. Juni 2017 verwendet werden. Folgend finden Sie eine 
Zusammenstellung der wesentlichen Änderungen:

Gefahrguttransporte – Änderungen zum ADR-RID-ADN 2015

Tipp: Überprüfen Sie unbedingt alle 
Änderungen im ADR betreffend jene 
UN-Nummern, mit denen Sie grund-
sätzlich zu tun haben. Die allgemeinen 
Änderungen und Neuerungen finden 
Sie exemplarisch in nachfolgender 
Darstellung.
Diese Zusammenstellung sowie die neu-
en Vorschriftentexte zum ADR/RID/
ADN 2015 finden Sie auch auf der 
Gefahrgut-Website der Bundessparte 
Transport und Verkehr.

Freistellungen
Wichtige Änderungen und Klarstel-
lungen finden sich in den Freistel-
lungstatbeständen nach 1.1.3 ADR: 
bei der sog. Handwerkerbefreiung 
nach 1.1.3.1 c) ADR wird klargestellt, 
dass auch Großpackmittel (IBC) und 
Großverpackungen gemeint sind. Da-
her können die maximal erlaubten 
450 Liter z.  B. auch in einem 1000 
Liter IBC transportiert werden.

Geräte und mobile Maschinen, wie 
Bagger, Raupen und ähnliche Bauma-
schinen können nach der neu einge-
führten Freistellung 1.1.3.3 c) (ohne 
zusätzliche Anbringung von Placards 
am Bagger) befördert werden. Damit 
wurden die Regelungen des ADR 
2013 korrigiert und es ist bei der Be-
förderung derartiger Maschinen nur 
auf eine „ordentliche“ Ladungssiche-
rung (aufrecht verladen, gegen Umfal-
len gesichert) zu achten.

Für mobile Maschinen und Geräte 
wie z. B. Generatoren, Kompresso-
ren und (mobile) Heizvorrichtungen, 
die nicht nach der Freistellung 1.1.3.3  
befördert werden können, ist weiter-
hin die Sondervorschrift 363 (z.  B. 
Bezettelung ab 60 Liter Fassungs-
raum) anzuwenden.

Bei der Beförderung in Kleinmen-
gen (1.1.3.6) wird die „höchst zu-
lässige Gesamtmenge“ nunmehr als 
„Gesamtmenge des enthaltenen ge-
fährlichen Gutes“ in Litern festge-
legt (bisher der „nominale Fassungs-
raum“). Damit kommt es sowohl bei 
der Handwerkerbefreiung als auch bei 
der Beförderung unter der sog. 1000- 
Punkte-Regel auf die tatsächlich ein-
gefüllte Menge an.

Die generelle Freistellung von Lithi-
umbatterien, die zum Antrieb oder 
den Betrieb einer ihrer Einrichtungen 
von Fahrzeugen oder einem Gerät 
(z.  B. Laptop) dienen, wird an den 
technischen Fortschritt angepasst, in-
dem jede Form von „Einrichtungen 
zur Speicherung und Erzeugung elek-
trischer Energie“ (z. B. Kondensato-
ren, Metall-Hydrid-Speichersysteme, 
Brennstoffzellen) darunter zu verste-
hen ist (1.1.3.7). Dies gilt in Analogie 
dann auch für die Notfallbeförderung 
solcher Fahrzeuge gemäß 1.1.3.1 lit e.

Eine neue Freistellung regelt so-
wohl die erstmalige Verbringung von 

Leuchtmitteln zu einer Sammelstelle 
als auch die weitere Beförderung zu ei-
ner Zwischenverarbeitungsstelle oder 
einer Recyclingeinrichtung. Unter be-
stimmten Bedingungen können auch 
gebrauchte, beschädigte oder defekte 
Leuchtmittel zur Entsorgung beför-
dert werden (1.1.3.10).
Betroffen sind nur Gefahrgut bein-
haltende Leuchtmittel wie z. B. Na-
triumdampflampen. Leuchtmittel, 
die radioaktive Stoffe, andere als der 
Gruppe A und O zuzuordnende Gase 
oder mehr als 1 kg Quecksilber ent-
halten, dürfen nicht unter dieser Frei-
stellung befördert werden.

Normen
Hinsichtlich der oft aufgeworfenen 
Frage zur Anwendung von Normen 
wird in 1.1.5 nunmehr klargestellt, 
dass auch jene Normen anzuwenden 
sind, auf die in der Norm selbst ver-
wiesen wird (sog. normativer Verweis).

Begriffsbestimmungen
Neue Begriffe wie z. B. „Bedeckter oder 
Geschlossener Schüttgut-Container“, 
Bergungsgroßverpackung, Neutronen-
strahlungsdetektor und Strahlungsde-
tektionssystem werden eingeführt. 
In Anpassung an die technischen Wei-
terentwicklungen bei Gurtstraffern 
und Airbags werden diese nun als 
„Sicherheitseinrichtungen“ unter den 
bisherigen UN-Nummern 0503  (py-
rotechnische Auslösung) oder 3268 
(elekt. Auslösung) neu bezeichnet.

Klassifizierung
Viskose-Gemische (flüssig, entzünd-
bar) wie Farben, Lacke, Klebstoffe 
dürfen unter bestimmten Voraus-
setzungen weiterhin von der Verpa-
ckungsgruppe I/II der Verpackungs-
gruppe III zugeordnet werden, aber 
dabei nicht den Kriterien der Klasse 
6.1 oder 8 entsprechen und nicht in 
Gefäßen mit einem Fassungsraum von 
mehr als 450 Liter verpackt werden 
(2.2.3.1.4).
 
Begrenzte Menge
Bei der Beförderung in begrenzter 
Menge ist künftig zu beachten, dass 
die Mindestbreite der Begrenzungsli-
nie des Kennzeichens mit 2 mm (bei 
Verkleinerung 1 mm) festgelegt wird. 
Wie bisher wird ein nach den ICAO-
TI-Regeln für den Gefahrguttransport 
in der Luft gekennzeichnetes Versand-
stück auch für den Transport auf der 
Straße akzeptiert (3.4.10 ADR).

Beachten Sie unbedingt, dass die An-
wendung der Vorschriften nach dem 
ADR 2009 für die in begrenzter Men-
ge verpackten gefährlichen Güter und 
damit auch die Verwendung der „al-
ten“ Kennzeichen für die begrenzte 
Menge mit 30. Juni 2015 endgültig 
abläuft (1.6.1.20).
Ab 1. Juli 2015 sind nur mehr diese 
Kennzeichen erlaubt!  

für Luftverkehr:

Freigestellte Menge
Das Kennzeichen für freigestellte 
Mengen nach 3.5.4.2 ADR wurde nä-
her konkretisiert, bleibt aber in Form 
und Farbe gleich.

Tabelle A und B
Es werden 20 UN-Nummern ein-
geführt, womit radioaktives Uran-
hexafluorid unter 0,1 kg (UN 3507), 
asymmetrische Kondensatoren (UN 

3508), ungereinigte, leere Altverpa-
ckungen (UN 3509) sowie adsorbierte 
Gase (UN 3510–3518) und sonstige 
adsorbierte Gefahrgüter (UN 3519–
3526) neu geregelt werden.

Sondervorschriften (SV)
In Bezug auf die 16 geänderten und 
14 neuen Sondervorschriften sind aus 
unserer Sicht folgende hervorzuheben:

SV 225 und SV 594: Neu ist, dass 
nicht nur Handfeuerlöscher, sondern 
auch größere Feuerlöscher für In-
dustrie und Gewerbe der UN 1044 
zugeordnet werden können. Sie müs-
sen nach den im Herstellungsland 
(oder Verwendungsland) angewen-
deten Vorschriften hergestellt, ge- 
prüft, zugelassen und bezettelt sein. 
Feuerlöscher unterliegen nicht den 
Bestimmungen des ADR, wenn sie 
den in der SV 594 festgelegten Ver-
packungsanforderungen (insb. starke 
Außenverpackung) entsprechen. Das 
gilt auch für sonstige Gegenstände mit 
pneumatischem oder hydraulischem 
Druck (UN 3164).

SV 367: Wenn Farben und Farbzu-
behörstoffe (UN 1263) in ein und 
demselben Versandstück gleich ein-
zustufen sind, darf im Beförderungs-
papier zusammenfassend der Begriff 
„Farbzubehörstoff“ verwendet wer-
den. Gleiches gilt für Druckfarben/-
zubehörstoffe (UN 1210).

SV 375: kleine Mengen umweltge-
fährdender Stoffe (UN 3077 und 
UN 3082) unterliegen nicht mehr 
dem ADR, wenn höchstens 5 Liter/5 
Kilogramm je Einzel- oder Innenver-
packung in einer Einzelverpackung 
oder in einer zusammengesetzten 
Verpackung befördert werden. Da-
mit fällt auch die Kennzeichnung mit 
dem Kennzeichen „Toter Fisch/Toter 
Baum“ weg. Lediglich die normalen 
Verpackungsanforderungen müssen 
erfüllt werden, die Verwendung einer 
UN-geprüften Verpackung ist nicht 
erforderlich.

SV 376, SV 377 und SV 636 Lithi-
um-Batterien:
Durch die Sondervorschrift 376 wird 
die Beförderung beschädigter oder 
defekter Lithium-Zellen/Batterien  
geregelt. Diese Vorschrift ist sowohl 
auf Lithium-Metall-Zellen/Batterien 
(UN 3090 und UN 3091) als auch 
auf Lithium-Ionen-Zellen/Batterien 
(UN 3480 und UN 4381) anzuwen-
den. Die speziellen Verpackungsan-
weisungen P 908 oder LP 904 (insb. 
UN-geprüft für Verpackungsgruppe 
II) sowie die Kennzeichnung mit „BE-
SCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHI-
UM-IONEN- BATTERIEN“ sind zu 
beachten.
Nach wie vor bedürfen beschädigte 
Lithium-Batterien, die unter nor-
malen Beförderungsbedingungen zu 
einer gefährlichen Reaktion neigen, 
einer Genehmigung (§§ 8, 9 GGBG) 
durch die zuständige Behörde                      
(BMVIT oder Landeshauptmann).

Durch die Sondervorschrift 377 wird 
die Beförderung zur Entsorgung oder 
zum Recycling von Lithium-Metall-
Zellen/Batterien oder Lithium-Ionen-
Zellen/Batterien oder Ausrüstungen, 
die derartige Batterien enthalten, 
geregelt. Die Versandstücke müssen 
entsprechend gekennzeichnet („LI-
THIUMBATTERIEN ZUR ENT-
SORGUNG“) werden und die spe-
zielle Verpackungsanweisung P 909 
(insb. UN-geprüft für Verpackungs-
gruppe II) erfüllen.
Kleinere Mengen derartiger Batterien 
können unter der SV 636 befördert 
werden.

In der Sondervorschrift 636 wird die 
Beförderung von Lithium-Ionen/Me-
tall-Zellen/Batterien zur Entsorgung 
oder zum Recycling bis zur Zwischen-
verarbeitungsstelle geregelt. Sie unter- 
liegt unter bestimmten Bedingungen 
keinen sonstigen Vorschriften des 
ADR – Bruttomasse höchstens 500  g; 
Nennenergie höchstens 100 Wh; 
Menge an Lithium höchstens 2  g; 
Verpackungsanweisung 909; Quali-
tätssicherungssystem; Gesamtmenge 
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je Beförderungseinheit 333 kg; Kenn-
zeichnung mit „LITHIUMBATTE-
RIEN ZUR ENTSORGUNG“. Un-
ter diesen Bedingungen können auch 
defekte/beschädigte Lithium-Batteri-
en befördert werden.
Die Sondervorschrift 636 ist auch an-
wendbar, wenn derartige Batterien zu-
sammen mit anderen „Altbatterien“, 
die kein Lithium enthalten, lose oder 
„in Ausrüstungen“ (z. B. Laptop) zur 
Entsorgung/zum Recycling befördert 
werden.

SV 663: diese neue Sondervorschrift 
gilt für die neue UN-Nummer 3509 
Altverpackungen, die zur Entsorgung, 
zum Recycling oder zur Wiederver-
wendung ihrer Werkstoffe befördert 
werden. Besonders gefährliche Güter 
(z. B. Klasse 1 und 7) können nicht 
unter dieser UN-Nummer befördert 
werden. Zudem sind Zusammen-
ladeverbote insb. für die Klasse 5.1 
sowie dokumentierte Sortierverfah-
ren am Verladeort zu beachten. Die 
Verpackung (IBC, Großverpackung) 
muss zwar grundsätzlich nicht UN-
geprüft, aber entsprechend ausgestat-
tet, z. B. flüssigkeitsdicht, sein. Bei der 
Beförderung in loser Schüttung sind 
geschlossene Schüttgut-Container 
oder gedeckte Fahrzeuge/geschlossene 
Container mit entsprechender Aus-
stattung (z. B. durchstoßfeste Ausklei-
dung) zulässig. Im Beförderungspapier 
ist nach der offiziellen Benennung der 
UN-Nummer die Wortfolge „(MIT 
RÜCKSTÄNDEN VON z. B. 3, 4.1, 
6.1)“ anzuführen (5.4.1.1.19).

SV 664: Mit dieser Sondervorschrift 
wird die Verwendung von Additiv-
behältern bei Tankfahrzeugen und 
Aufsetztanks (insb. Tankstellenbelie-
ferung mit Diesel/Benzin, Heizölaus-
lieferung) geregelt. Es sind besondere  
Bau-,  Zulassungs- und Prüfvorschrif-
ten zu beachten. Eine gesonderte 
Schulung der Lenker ist nicht erfor-
derlich. Die Additivbehälter müssen 
nicht zusätzlich gekennzeichnet wer-
den. Im Beförderungspapier muss 

zusätzlich vermerkt werden: „BE-
FÖRDERUNG NACH SONDER-
VORSCHRIFT 664. „Harnstoffbe-
hälter“ als Teil der ursprünglichen 
Bauartzulassung für den Antrieb des 
Lkw sind davon nicht betroffen!
Vor dem 1. Juli 2015 gebaute Tank-
fahrzeuge mit Additiveinrichtungen 
dürfen mit Genehmigung der Behörde 
weiterverwendet werden (1.6.3.44).

Verpackungsvorschriften
Es werden zahlreiche Verpackungsvor-
schriften wie z.  B. P 200, 203, 404, 
901 und 906 geändert oder angepasst 
(zur Klasse 7) und für die neuen UN-
Nummern entsprechend neue Verpa- 
ckungsanweisungen eingeführt.
Ganz generell wird die Verwendung 
von zusätzlichen Verpackungen (z. B. 
Zwischenverpackungen) oder Gefä-
ßen innerhalb einer Innenverpackung 
erlaubt (4.1.1.5.2), wobei gegebenen-
falls Polstermaterial zu verwenden ist, 
damit es innerhalb der Verpackung zu 
keiner Bewegung kommen kann.

Bau- und Prüfvorschriften
Die Bau- und Prüfvorschriften gel-
ten nunmehr auch für flüssige Stoffe 
in zusammengesetzten Verpackungen 
mit einem Fassungsraum von mehr als 
450 Liter.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Än-
derungen wie z.  B. für UN-Druck-
gefäße, UN-Flaschen, UN-Flaschen-
bündel, Anpassungen in Bezug auf 
radioaktive Stoffe und hinsichtlich der 
Bestimmungen für Tanks.

Kühlmittel, 
insbesondere Trockeneis
Ausgelöst wurde die Neuregelung 
durch zumindest zwei Vorfälle, wo der 
absolut falsche Umgang mit Trocken-
eis zum Tod der Lenker geführt hat. 
Aufgrund dieser Tatsache sollte der 
Unterweisung der davon betroffenen 
Mitarbeiter besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Trockeneis wird z. B. 
nicht nur für den Versand von medi-
zinischen und klinischen Produkten 
verwendet, sondern findet vermehrt 

auch in der Gastronomie und im Ca-
tering Anwendung. Versandstücke, die 
Trockeneis als Kühlmittel enthalten, 
müssen grundsätzlich in gut belüfte-
ten Fahrzeugen/Containern befördert 
werden (Ausnahme sog. Kühlfahrzeu-
ge). Auf ein Beförderungspapier und 
auf eine Kennzeichnung des Wagens/
Containers mit dem Warnkennzei-
chen für Kühlung/Konditionierung 
kann nur dann verzichtet werden, 
wenn keine tatsächliche Gefährdung 
durch Trockeneis für die konkrete Be-
förderung festgestellt wird. Diese Fest-
stellung hat das Unternehmen selbst 
vorzunehmen, wobei sich diese Pflicht 
schon aus den arbeitnehmerschutz-
rechtlichen Bestimmungen ergibt.
Die tatsächliche Erstickungsgefahr 
im Fahrzeug/Container ist unter Be-
rücksichtigung der vom Trockeneis 
ausgehenden Gefahr, der Mengen des 
beförderten Stoffes, der Dauer der Be-
förderung und der zu verwendenden 
Verpackung zu beurteilen.

Im Internet findet sich ein einfacher 
Online-Rechner für die Beförderung 
von Trockeneis.

Die o. a. Darstellung für UN 1845 
Kohlendioxid, sog. Trockeneis gilt 
auch für andere Kühl- oder Kon-
ditionierungsmittel wie z.  B. UN 
1977 Stickstoff und UN 1951 Argon 
(5.5.3).
 
Radioaktive Stoffe
Aufgrund der Harmonisierung mit 
den IAEA-Vorschriften gibt es zahl-
reiche Änderungen für die Beförde-
rung radioaktiver Stoffe hinsichtlich 
Allg. Vorschriften (1.7.1), Einstufung 
(2.2.7), Anpassungen der Tabelle A, 
der SV 172, der Verpackung (4.1.9), 
der Dokumentation (5.1.5.4), der 
Baumuster (6.4), der Beförderungsbe-
dingungen (7.5.11; CV 33) und der 
Lenkerschulung (8.5; S 12).
Achtung: Wenn irgendein Grenzwert 
für die Dosisleistung oder für die Kon-
tamination nicht eingehalten wird, 
müssen künftig alle an der Beförde-

rung beteiligten Stellen informiert 
werden (1.7.6.1).

Beförderung in loser 
Schüttung
Die Vorschriften für die Beförde-
rung in loser Schüttung wurden neu 
strukturiert und bleiben inhaltlich 
im Wesentlichen gleich (7.3.1). Nur 
die Sondervorschriften (Spalte 17 der 
Tabelle A) wurden zum Teil inhaltlich 
als auch hinsichtlich Bezeichnung 
grundlegend überarbeitet. Die früher 
mit „VV“ bezeichneten Codes werden 
nun geändert in „VC“ und können 
durch weitere Vorschriften mit dem 
Code „AP“ ergänzt werden (7.3.1.1).

Mitzuführende Papiere, 
Verhalten
Die Seiten 1 und 4 der „Schriftliche 
Weisungen“ wurden geringfügig ge-
ändert, wobei aber gemäß der Über-
gangsvorschrift in 1.6.1.35 die bisheri-
gen bis 30. Juni 2017 weiterverwendet 
werden dürfen.
Die Gefährlichkeit von elektroni-
schen Zigaretten wurde erkannt 
(bereits einige Unfälle mit schweren 
Gesichtsverbrennungen durch ein 
„Hochgehen“ der Lithium-Batte-
rie) und daher deren Verwendung 
iVm Gefahrguttransporten verboten 
(7.5.9; 8.3.5; S 1 in 8.5).

Gefahrgutlenkerausweise, die nicht 
zur Gänze den Vorgaben des ADR 
2013 entsprechen, dürfen bis zum 
Ende ihrer Gültigkeit weiterverwen-
det werden (1.6.1.36).

Ausbildung
Durch die neue Formulierung des 
jeweils letzten Satzes in 8.2.1.2 und 
8.2.1.3 wird klargestellt, dass die Teil-
nahme an einem eingeschränkten Ba-
siskurs oder einem eingeschränkten 
Tankkurs nicht zur Teilnahme an ei-
nem Aufbaukurs Klasse 1 oder Klasse 
7 berechtigt. Vor diesen beiden Auf-
baukursen ist daher die erfolgreiche 
Teilnahme an einem uneingeschränk-
ten Basiskurs notwendig.

Kennzeichnung und 
Bezettelung
Die Buchstabenhöhe des Wortes 
„Umverpackung“ oder „Bergung“ 
muss mindestens 12 mm betragen.
Die Mindestbreite der Begrenzungsli-
nie für das Kennzeichen „Toter Fisch/
Toter Baum“ wird mit 2 mm festge-
legt. Wenn es die Größe des Versand-
stücks erfordert, kann das Kennzei-
chen verkleinert werden, solange es 
deutlich sichtbar bleibt. Das betrifft 
sowohl die Abmessung als auch die 
Linienbreite – proportionale Verklei-
nerung (anders bei Gefahrzetteln).

Achtung: Bei Gefahrzetteln darf sich 
der Abstand (der Linie innerhalb des 
Rands) von 5 mm zum Rand des Ge-
fahrzettels als auch die Strichdicke 
von 2 mm auch bei Verkleinerung 
des Gefahrzettels nicht verändern 
(5.2.2.2.1.1.3) – keine proportionale 
Verkleinerung.

Die „alten“ Gefahrzettel dürfen bis 
zum 31. Dezember 2016 weiterver-
wendet werden.

Durch die neue Formulierung des 
5.3.3 wird klargestellt, dass das Kenn-
zeichen für erwärmte Stoffe für alle 
Stoffe, die in erwärmtem Zustand be-
fördert werden, gelten soll (bisher nur 
für Stoffe, denen die SV 580 zugeord-
net war).

Das Warnkennzeichen für begaste 
Einheiten wird vergrößert (40x30 cm 
statt bisher 30x25 cm) und die Dicke 
der Begrenzungslinie wie bei einigen 
anderen Kennzeichen/Gefahrzetteln 
mit 2 mm festgelegt. Die Buchstaben-
höhe mit 25 mm bleibt gleich.

In Bezug auf das konkrete Aussehen 
von Kennzeichen/Gefahrzettel/Groß-
zettel oder dem Piktogramm für die 
Stapellast wird ein grundsätzlicher 
Satz eingeführt: „Wenn Abmessungen 
nicht näher spezifiziert sind, müssen 
die Proportionen aller charakteristi-
schen Merkmale den abgebildeten in 
etwa entsprechen“.

Gefahrgut-Online
Abschließend dürfen wir auf die neue 
Gefahrgut-Website der Bundesspar-
te Transport und Verkehr hinweisen. 
Rund um das Thema Transport ge-
fährlicher Güter finden sich dort der-
zeit mehr als 100 Dokumente wie z. B. 
alle wichtigen Rechtsvorschriften und 
natürlich auch die Vorschriftentexte 
des neuen ADR/RID/ADN 2015.

Für spezielle Fragen steht Ihnen Mag. 
Robert Wunderl unter der Telefon-
nummer 05 90 900- 3209 oder 
robert.wunderl@wko.at zur Verfügung.
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Die Teilnahmebedingungen bei pas-
tus+ sehen vor, dass vor Vertrags-
abschluss mit einer von der AMA 
zugelassenen Kontrollstelle ein Kon-
trollvertrag über eine Erstkontrolle 
und jährliche Kontrollen abgeschlos-
sen werden muss. Bei diesen Kontrol-
len wird die Erfüllung aller Anforde-
rungen kontrolliert. Eine Liste von 
zugelassenen Zertifizierungsstellen 
finden Sie im Web.
Mit Juni 2015 ist im System pastus+ 
die flächendeckende Teilnahme der 
Vorstufen Einzel- und Mischfutter-
mittelhersteller, Händler und Lager-
halter am System pastus+ erforder-
lich.

Sofern Sie Ihre Lieferanten auf-
grund unserer Vorankündigung 
vom 14.  April 2014 noch nicht in-
formiert haben, holen Sie dies bitte 
umgehend mit dem Infobrief „Einbe-
ziehung der Vorstufen in das System 
pastus+“ nach. Ab 1. Juli 2015 sind 
Futtermittelzukäufe von nicht zertifi-
zierten und nicht an pastus+ teilneh-
menden Lieferanten gemäß pastus+ 
Richtlinien freizuproben. Das  heißt, 
es müssen zusätzliche, chargenbezo-
gene Analysen durchgeführt werden, 
die zusätzliche Kosten verursachen.

Futtermitteltransporte – System pastus+

In der letzten Fachgremium-Sitzung 
zu pastus+ wurde beschlossen, dass 
der Transportbereich künftig in die 
AMA Futtermittelrichtlinie pastus+ 
aufgenommen wird. Bei pastus+ han-
delt es sich um ein freiwilliges Quali-
tätssiegel.

Nach der Absegnung durch das zu-
ständige Ministerium ist eine flä-
chendeckende Umsetzung für alle 
Erzeugungs- und Vertriebsstufen bis 
Juni 2015 vorgesehen. Neben einer 
Vertragserrichtungsgebühr in der 
Höhe von 1000 Euro fallen weiters 
jährliche Gebühren an. Die Berech-
nungsformel finden Sie im Web-Do-
kument „Gebührenmodell“. Seitens 
der AMA wurde uns mitgeteilt, dass 
für die Einstufung von Transport-
unternehmen nur der Umsatz mit 
Futtermittel herangezogen wird. Die 
im Fuhrpark beschäftigten Mitar-
beiter werden nicht berücksichtigt 
und Fahrzeuge werden nicht als Be-
triebsstätte gesehen. Weiters wird bei 
Verbundverträgen die Vertragserrich-
tungsgebühr nur einmal verrechnet.
Als Anreiz sich bei Pastus+ anzumel-
den wird derzeit (bis auf Widerruf 
durch die AMA) die Vertragserrich-
tungsgebühr erlassen.

Einzelfuttermittel, die von Liefe-
ranten bezogen werden die nicht an 
pastus+ teilnehmen, jedoch gemäß  
QS oder GMP+ zertifiziert sind (von 
pastus+ anerkannte Systeme), müs-
sen bis 30. Juni 2016 nicht freige-
probt werden. Bitte prüfen Sie auch 
Ihren eigenen Zertifizierungsumfang. 
Falls Ihr Unternehmen zusätzliche 
Tätigkeiten (Futtermittelherstellung, 
Handel und Lagerung) im System 
pastusÅ durchführen möchte, bitten 
wir Sie um Kontaktaufnahme bzw. 
dies mit dem Formblatt „Bekanntga-
be von Änderungen  vertragsrelevan-
ter Daten“ bekanntzugeben.
Die wichtigste Änderung ist die vom 
Fachgremium pastus+ beschlossene 
Erweiterung auf den Futtermittel-
transport. Die Details aller Ände-
rungen werden wir Ihnen gesondert 
mitteilen.
 
Für Fragen stehen Frau Hüttmanns-
berger (43 (1) 33 151 - 4494) und 
Herr Michael Langanger (43 (1) 33 
151 - 4947) von AMA gerne zur Ver-
fügung.

Weitere Informationen zu pastus+ 
finden Sie auf der AMA Homepage 
www.ama.at.

Transportlogistikgruppe Jerich: 45 neue Mercedes-Benz
Actros Euro 6 von Wittwar übernommen
Die Transportlogistikgruppe Jerich In-
ternational mit Sitz in Pirching/Gleis-
dorf übernahm 45 Mercedes-Benz 
Actros 1845 LS Euro 6 von Automobil-
handelsunternehmen Wittwar, einem 
Unternehmen der Pappas Gruppe. 
Alle 45 Fahrzeuge sind serienmäßig 
mit Fleetboard, dem Ausstattungspa-
ket Economy Top und umweltfreund-
lichen Euro-6-Motoren ausgestattet, 
zum optimierten Einsatz auf allen in-
ternationalen Transportwegen.

Andreas Oberbichler, Geschäftsführer der Konrad Wittwar Ges.m.b.H.: „Die Akzeptanz, die 
Zuverlässigkeit und die Wirtschaftlichkeit unserer Produkte, kombiniert mit der persönlichen 
Betreuung sind die Garanten der guten Geschäftsbeziehung.“
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen 
und Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Steirische Wirtschaft sagt 
„Nein“ zur flächendeckenden 

Lkw-Maut
WKO, 4. Feber 2015

�
Management Summary zur 
Studie „Flächendeckende 
Schwerverkehrs-Maut in 

Österreich“
WKO, 4. Feber 2015

 

WEITERE Meldungen:

Kärnten: „Massensteuer“ 
Lkw-Maut gefährdet 
Nahversorgung und
Arbeitsplätze

AK: Flächendeckende 
Lkw-Maut muss kommen

Lorentschitsch: 
„Flächendeckende 
Lkw-Maut wäre mas-
siver Anschlag auf die 
Nahversorgung“

WKÖ: Flächendeckende 
Lkw-Maut würde Entlastung 
durch Steuerreform
konterkarieren

Ruck: Flächendeckende 
Lkw-Maut schadet Wien

Studie zeigt: 
Flächendeckende Lkw-Maut 
ist teurer volkswirtchaft-
licher Unsinn



| 58 |  								          			      | 59 | 

Boxen stopp Boxen stopp

Gobly-Heigl – ein Transportunternehmer 
mit Handschlagqualität
Das Familienunternehmen Gobly-Heigl steht für bedingungslose 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Flexibilität und persönliche Betreuung. 
Diesen hohen Ansprüchen kann es deshalb gerecht werden, weil 
alle Familienmitglieder und auch die Mitarbeiter an einem Strang 
ziehen und gemeinsam alle Herausforderungen meistern.

Wordrap

Factbox
Firma: Gobly-Heigl Transport GmbH	
	
Geschäftsführer:		
Wolfgang und Sonja Gobly-Heigl
	
Sitz:			 
Stocking 24, 8410 Stocking
T. 03182/7136
www.gobly-heigl.at
	
Gründungsjahr:	 1997
Mitarbeiter:	 4
Fuhrpark:	 4 Planenzüge, 
2 Kippsattel- und 1 Zustell-Lkw
	
Tätigkeitsfeld:		
Planen- und Schüttgutverkehr in und 
von Österreich nach Italien

3 Gründe, warum Ihnen Ihr Job Spaß 
macht ...
•	weil ich engen Kontakt zu meinen 

Kunden habe;
•	weil ich selbstständiges Arbeiten 

besonders mag;
•	weil ich mich immer wieder über 

die gute Zusammenarbeit mit 
meinen Mitarbeitern und Kunden 
freue.

Wäre ich kein Frächter, wäre ich ...
•	Technischer Zeichner

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
•	Voraussetzungen schaffen, dass 

für alle die gleichen Bedingungen 
gelten und das Lohnniveau für alle 
gleich ist.

Geschäftsführer Wolfgang Gobly-Heigl

Sonja und Wolfgang Gobly-Heigl 
legten 1997 den Grundstein für das 
heute gut dastehende Unternehmen, 
das im Planen- und Schüttgutverkehr 
tätig ist. Hauptsächlich werden Ge-
treide von Österreich nach Italien, 
Fliesen, hochwertiger Marmor, Land-
maschinen und diverse Güter von 
Italien nach Österreich und Schotter 

und Asphalt im Nahverkehr trans-
portiert. Hervor sticht das gepflegte, 
7000 m2 große Firmenareal, das über 
ein Freilager, eine Tankstelle und eine 
kleine Werkstatt verfügt. Das Büro ist 
im Wohnhaus untergebracht.
18 Jahre später haben die beiden 
Firmengründer bereits wertvolle Un-
terstützung durch ihre Söhne. Die 

Aufgabenverteilung ist klar. Sonja 
Gobly-Heigl erledigt die Buchhal-
tung, der ältere Sohn Maximilian, 
der bereits die Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
abgelegt hat, ist im Unternehmen als 
Disponent tätig. Sein jüngerer Bruder 
Michael fährt mit einem der Firmen-
Lkw. Wolfgang, der dritte in der Rie-
ge, absolviert eine Mechanikerlehre 
bei Firma Lenhardt und führt am 
Wochenende gegebenenfalls so man-
che Reparatur durch. Der jüngste 
Bruder, Martin, geht noch zur Schu-
le, hilft aber überall mit, 
wo er gebraucht wird.

„Die Nähe zum Kunden 
ist eine der Säulen in un-
serem Unternehmen. Da-
her fahre ich besonders 
gerne selbst. So kenne 
ich die Wünsche und An-
forderungen und kann, 
wenn nötig, schneller 
regulierend eingreifen“, 
erklärt Wolfgang Gobly-Heigl. Dass 
ein Unternehmen nur so gut ist wie 
seine Mitarbeiter, ist auch den Fir-
meninhabern klar. Daher achten sie 
sehr darauf, dass die Mitarbeiter gut 
geschult sind und ein freundliches 
und gepflegtes Auftreten haben, um 
den hohen Qualitätsanspruch der 
Firma zu erfüllen. „Wir haben ein 

professionelles, eingespieltes Team, 
das sich gut in den familiären Ablauf 
einfügt, was sich im angenehmen Be-
triebsklima widerspiegelt. Wir sind 
stolz auf die Einsatzfreude eines jeden 
einzelnen“, so Gobly-Heigl.
Die größte Herausforderung für das 
Unternehmen ist die Einhaltung von 
gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten, 
betont der Unternehmer. Hier wür-
de er sich Erleichterungen wünschen. 
Die derzeitigen Rahmenbedingun-
gen für Transporteure machen auch 
Gobly zu schaffen. „Der enorme 

Preiskampf der Konkur-
renz – nicht nur aus dem 
Osten – macht das Trans-
portgewerbe viel schwerer 
als zu Zeiten der Firmen-
gründung. Wir müssen 
heute mit erheblich hö-
heren Kosten, verursacht 
durch Maut und Treib-
stoffpreise, kalkulieren.“ 
Er ist sich sicher, dass eine 
engere Zusammenarbeit 

zwischen den Transporteuren vieles 
verbessern und erleichtern würde. 

Auch wenn es immer wieder Höhen 
und Tiefen gibt, „weil man leider nie 
weiß, wie die nächste Woche läuft“, 
bleibt Gobly-Heigl optimistisch und 
hat vor allem eines: Freude und Spaß 
an seinem Job.

©
 F

ot
o:

 G
ob

ly
-H

ei
gl

 (
5)



| 60 |  								          			      | 61 | 

Boxen stopp Boxen stopp

„Friends on the Road“-Tour 2015

Programm in bewährter Art und Weise mit
•	 Kleintransporter-Ladegewinnspiel
•	 Truck-Race-Competition 
•	 „Future Lkw“-Hüpfburg
•	 Sit in & Smile
•	 Inside the Truck
•	 On the road-Café 
•	 Moderation

Frächtertagung | 12. September 2015
ORT: Freizeitanlage Zechner in 8723 Kobenz, Au 1

Truck Race Trophy | 14. – 17. Mai 
ORT: Spielberg, Red Bull Ring

Frächtertagung 2015

Wordrap

Factbox
Firma: Silvia Ingeborg HRUSKA	
	

Sitz:			 
Emil-Kahr-Weg 10
8101 Gratkorn
T. 0664 10 10 662
E-Mail: flug@aon.at
	
Gründungsjahr:	 2009

Mitarbeiter:	 4–7
Fuhrpark:	 3–5 Autos
	
Tätigkeitsfeld:		
24 Stunden, 7 Tage die Woche 

3 Gründe, warum Ihnen Ihr Job Spaß 
macht ...
•	weil ich immer unterwegs bin;
•	weil ich viel mit anderen Men-

schen zu tun habe;
•	weil ich die Abwechslung schätze, 

die das Transportwesen mit sich 
bringt.

Wäre ich kein Frächter, wäre ich ...
•	wieder Frächterin

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
•	Den Wildwuchs im Kleintransport-

wesen mit einer kleinen Frächter-
prüfung eindämmen.

Silvia Hruska

Aus ganzem Herzen Transporteurin – 
Silvia Hruska
Silvia Hruska gründete ihr Unternehmen 2009 und kann auf eine 
bewegte aber erfolgreiche Zeit zurückblicken. Die Quereinsteige-
rin hat ihre Liebe zum Transportwesen entdeckt, die sie nun nicht 
mehr loslässt.

Keine familiäre Vorbelastung, kei-
ne besonderen Berührungspunkte 
mit dem Transportwesen hatte Sil-
via Hruska, als sie vor 6 Jahren ein 
Kleintransportunternehmen gründe-
te. Ihre Tätigkeit im Bankenbereich 
und ihr kaufmännisches Know-how 
kamen ihr aber bei der Unterneh-
mensgründung zugute. Heute blickt 
sie mit Begeisterung zurück und be-
reut ihren Schritt keinen Tag, wenn 
auch der hart umkämpfte Markt viel 
Einsatz und Zuversicht abverlangt.
Zusammen mit ihrem Lebensgefähr-
ten, Andreas Flori, der bereits seit 17 
Jahren im Kleintransportwesen tätig 
ist, nimmt sie die täglichen Heraus-
forderungen gerne an und meistert 
diese auch bravourös.
24 Stunden, 7 Tage die Woche sind 
sie und ihre Mannschaft einsatzbe-
reit. Wie gut sie ihre Sache macht, 
lässt sich anhand des Firmenwachs-
tums ersehen. Hruska begann mit 2 
Teilzeit-Mitarbeitern und hat heute 
einen Bürolehrling und je nach Be-
darf, zwischen 4 und 7 Mitarbeiter. 
Gerne steigt Hruska selbst in den 
Transporter und stellt die Waren zu. 
Sie liebt es unterwegs zu sein und 
persönlich Kontakt zu ihren Kunden 
zu haben. „Es ist ein Stück Freiheit, 
das mir an meiner Tätigkeit so sehr 
gefällt“, betont die Unternehmerin. 
„Wir haben viele Stammkunden und 
die braucht ein Frächter auch um 
Überleben zu können. Die Heraus-
forderung besteht darin, nicht nur 
diese  Kunden gut zu bedienen, son-
dern neue zu gewinnen.“
Ihre Stärken spiegeln sich in ihrem 
Firmenmotto wider: „Wir bürgen 
für Qualität, Kundenzufriedenheit 
und Flexibilität“. „Der Schlüssel zu 

unserem Erfolg liegt im sorgfältigen 
Umgang mit den Waren, der frist-
gerechten Zustellung und problem-
losen Abwicklung für den Kunden“, 
erklärt Hruska ihr Erfolgsmodell. 
Besonders am Herzen liegen ihr auch 
ihre Mitarbeiter. Sie bevorzugt einen 
kollegialen Umgang, „denn nur zu-
friedene Mitarbeiter sind auch gute 
Mitarbeiter“. Sich gegenseitig aufei-
nander verlassen können und aufei-
nander bauen, erzeugt ein positives 
Betriebsklima und dadurch zufriede-
ne Kunden.
Ist das gemeinsame Einsatzgebiet von 
Hruska und Flori derzeit die Stei-
ermark, das Burgenland und Teile 
Wiens, so sehen die Expansionsplän-
ge der beiden eine Erweiterung des 
Einsatzgebietes auf ganz Wien und 
Kärnten vor. Mit ingesamt 25 Fahr-
zeugen, angefangen vom Skoda bis 
hin zum Bühnenwagen und durch 
ihren persönlichen Einsatz steht dem 
nichts im Wege.
Das größte Problem bzw. die größ-
te Herausforderung sieht die Klein-
transporteurin darin, sich gegen 
den Wildwuchs, der in der Branche 
herrscht, durchzusetzen. Eine große 
Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Kleintransporteure sieht sie 
in der Einführung einer kleinen Kon-
zessionsprüfung. Auch der Umstand, 
dass viele Mitbewerber ihren Privat-
Pkw als Firmenwagen benutzen und 
dadurch z. B. Versicherungskosten 
sparen, trägt wesentlich zur Wettbe-
werbsverzerrung bei. 
Das Kleintransportgewerbe ist kein 
leichter Job, doch wenn man ihn, so 
wie Silvia Hruska, mit Begeisterung 
macht, kann man auch erfolgreich 
unterwegs sein.
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Für das gewisse Etwas auf Festerln 
kann für die jungen Gäste ab so-
fort die gelbe Hüpfburg ange-
mietet werden, und die steirische 
Fachgruppe für das Güterbeförde-
rungsgewerbe zahlt 100 Euro fix 
dazu.
Dabei stehen folgende Verleihab-
wicklungsvarianten zur Auswahl:

„Friends on the Road“-Hüpfburg  ist ausleihbar
Verleihabwicklungsvarianten:

Variante 1: Selbstabholung in Graz
Verleihpreis: 300 Euro (brutto) für 
Spielgerät – davon werden 100 Euro 
(brutto) von der Fachgruppe über-
nommen

Variante 2: mit Zustellung – nach 
Aufwand
Verleihpreis zzgl. amtliches Kilo-
metergeld bwz. Personal (€ 33,60/
Std. brutto) – davon werden 100 
Euro (brutto) von der Fachgruppe 
übernommen

Dabei gilt Folgendes zu beachten:
Aufgrund der Auslastung der Hüpf-
burg sind Reservierungen min-
destens 2 Monate im Voraus im 
Fachguppenbüro anzufragen unter 
befoerderung.gueter@wkstmk.at 
bzw. unter Tel. 0316/601-638. 
Bei Selbstabholung bzw. Zustellung 
kann es natürlich aus sein, sofern 
die Hüpfburg in einem anderen 
Bundesland kurz vor dem jeweili-
gen Terminwunsch in Verwendung 
ist, dass der Einsatzort zum Abhol-
Ort wird. Sollte die Hüpfburg nass 
werden, ist die Hüpfburg vor Rück-
gabe zu trocknen.

©
 F

ot
o:

 W
KO

 |
 F

ot
og

ra
f:

 W
er

ne
r 

Be
it

el

©
 F

ot
o:

 W
KO

; 
KO

O
P;

 Z
ec

hn
er

; 
Bo

tt
on

: 
D

an
ie

l E
rn

st
/F

ot
ol

ia
.c

om



| 62 |  								          			      | 63 | 

Boxen stopp Boxen stopp

Beeindruckt zeigten sich die Jugend-
lichen beim Anblick von Maschinen 
wie Harvester oder Forwarder des 
Rundholzfrächter-Sprechers Gott-
fried Golob, die im Forst zum Ein-
satz kamen. Die innovative Technik 
begeisterte gleichermaßen wie der 
Forstweltmeister Christian Morgen-
stern, der sein Können und seine 
Schnelligkeit an der Motorsäge un-
ter Beweis stellte. Bei den Tischlern, 
Holz- oder Papiertechnikern konn-
ten die Schülergruppen die Werkzeu-
ge selber in die Hand nehmen und 
sich in den verschiedenen Berufsspar-
ten versuchen. Neben professionellen 
Bewerbungsfotos im Jobcorner gaben 
Experten Tipps für den ersten Kon-
takt zum Arbeitgeber und über die 
Arbeitsschwerpunkte eines Holztech-
nikers. 

Orientierung geben: Holz als 
attraktiver Arbeitsgeber mit 
Jobgarantie 
„Jugendliche sind bei der Berufswahl 
oft überfordert und orientieren sich 
an Berufen ihres sozialen Netzwerkes. 
Mit diesem Tag zeigen wir, wie breit 
das Spektrum an hochqualifizier-
ten Berufen in der Holzbranche ist. 
Das große Interesse der Schülerinnen 
und Schüler bestätigt, dass Holz ein 
Zukunftswerkstoff ist, auf dem wir 
aufbauen müssen“, ist Doris Stiksl, 
Geschäftsführerin von proHolz Stei-
ermark überzeugt.
Holz ist ein heimischer Werkstoff, 
der derzeit 55.000 Steirerinnen 
und Steirern einen zukunftsfähigen 
Arbeitsplatz gibt. Dabei gehören 
gut ausgebildete Fachkräfte zu den 
Schlüsselfaktoren in der Wirtschafts-
welt. Um die besten Köpfe für die 
Betriebe der Holzwertschöpfungs-
kette gewinnen zu können, vermit-

Großer Ansturm auf die Holzjobs der Zukunft 

Fast 800 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Steiermark konnten beim „Genialen Holzjobtag“ 
in Bruck an der Mur die gesamte Berufspalette in der Holzbranche live vor Ort miterleben, auch die 
Welt des Rundholzfahrers und -frächters.

telte dieser „Geniale Holzjobtag“ 
den Jugendlichen ein authentisches 
Bild der vielfältigen und spannenden 
Jobmöglichkeiten in Verbindung mit 
dem Material Holz. Rundholzfräch-
ter Golob: „Die Arbeit des Rundholz-
fahrers ist mit vielen Herausforde-
rungen verbunden und erfordert viel 
Geschick und Können. 60 Prozent 
ihrer Zeit sind sie in unwegsamem 
Gelände unterwegs. Fünf Monate 
Winter erschweren die Arbeit. Rund 
38 Tonnen Ketten montiert ein Fah-
rer pro Wintersaison. Und dennoch: 

Einmal die Liebe für die Rundholz-
branche entdeckt, sind viele Fahrer in 
der Branche verwurzelt.“ 
Grundsätzlich ist die Gruppe der 
Rundholzfrächter eine relativ kleine, 
die jedoch für die Wirtschaft essen-
ziell ist und Unmengen bewegt. „20 
Millionen Rundholz werden jähr-
lich von 1200 Lkw transportiert. Sie 
bringen Holz vom Wald zur Säge zur 
Verarbeitung“, lässt Golob Zahlen 
sprechen. „Dadurch werden 280.000 
Mitarbeiter direkt und indirekt in 
Österreich beschäftigt.“ 

Markt.Platz für Transporteure
KLEINANZEIGEN

Suchen oder verkaufen Sie gebrauchte 
Lkw, Sattelzuzgmaschinen, Anhänger 
oder Ähnliches? Suchen Sie neue Mit-
arbeiter/-innen oder einen Job?

Hier können Transportunternehmer/-innen 
Kleinanzeigen gratis inserieren.

Mailen Sie Ihren Text + Bild an: 
befoerderung.gueter@wkstmk.at

VERKAUFE

Pkw-Anhänger in sehr gutem Zustand abzu-
gegeben.

TYP KRV 13, Hersteller KNOTT
Zulässige Gesamtmasse des einachsigen 
Anhängers: von 750 bis 1.300 kg

Anfragen: 
hasenrath@printverlag.at oder 0664-1560550

KAUFE
Spezielles Lkw-Modell gesucht? Geben Sie hier Ihre Kleinanzeige auf und 
werden Sie fündig.

Hier ein Auszug aus unserem Angebot – Alle finden Sie aktuell auf www.winkler.co.at

Mercedes 513 CDI Sprinter Koffer 
3,5to, 4200x2100x2220, Klima etc., 
Bj. 2011/2012, ab 60000 KM

Ford Transit 85T280 HD-Kasten 
L1H2, 2550x1750x1750, Nutzlast bis 
1,5to!!, Klima etc., Bj. 2011, KM 70000

Ford Transit 155EL350 Koffer 
4150x2100x2350 Klima etc., 
Bj. 2012, KM 79000

2x Fiat Ducato 120 JTD Koffer 
ca. 4300x2100x2300, Klima etc., 
Bj. 2011, ab KM 62000

Gebrauchte Klein-
transporter 3,5 t zu 

Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!
Mercedes Sprinter Gebrauchtteile (Motoren, Getriebe, Achsen etc.)

Renault Master DCi 120 Koffer 
3400x2150x2350, Bj. 2008, KM 
ca. 143000

Peugeot Boxer HDI 120 Koffer 
3150x2200x2300, Anhängevor-
richtung etc., Bj. 2009, KM 82000 

Kommunalgerät Carraro Superpark 38 PS Diesel, Kabine/Heizung, Allradan-
trieb, Mähausrüstung, Pritschenaufbau etc., Bj. 2000, Erst 1600 Betriebsstunden!

Gelände-Allradstapler AUSA C 200 4X, Bj. 2007, 2,3to Hub-
kraft, 3,7m Hubhöhe, Vollkabine mit Heizung, ca. 1300 Bh!!!

Mercedes Vito 116 CDI 4matic, 
extralang, 3/9Sitzer, LKW-typisiert, 
Klima etc., Bj. 2013, KM 35000

Ford Transit 140EL350 Koffer, 
4150x2100x2350 Klima etc., Bj. 
2011, KM 28000
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Rundholzfrächter-Sprecher Gottfried Golob und Fachgruppengeschäftsführerin Anja Genser
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S.U.S. POSCHARNEGG inves-
tiert 3,1 Millionen Euro in neuen 
Standort in Kalsdorf.
Die Investition soll 90 Jobs ab-
sichern und wird 10 neue Jobs 
schaffen.

Von der Geschichte her betrachtet 
könnte man meinen – wenn man an 
drei (3) Akteure von S.U.S. denkt – 
es handle sich um die drei mutigen, 
unerschrockenen Musketiere aus den 
bekannten französischen Kostüm-
abenteuerfilmen. Nun, Mut, Ausdau-
er und Kämpferherz braucht es heute 
mehr denn je, wenn man als Unter-
nehmer tätig ist.
Umso spannender wie beeindrucken-
der wird die Geschichte aber, wenn 
sich drei junge Damen hinstellen 
und sagen: „Wir trotzen dem Wett-
bewerbswind, wir weichen nicht 
sondern investieren konkret in einen 
neuen Standort, um für die Her-
ausforderungen der Zeit zukunftsfit 
zu sein“! Konkret geht es dabei um 
Sandra (Poscharnegg) – Ulli (Krie-
bernegg Poscharnegg, Mag.) – Sabine 
(Poscharnegg) oder einfach S.U.S. 
POSCHARNEGG.
Die drei Damen stammen aus der 
traditionellen Unternehmerfamilie 
POSCHARNEGG aus St. Johann 
im Saggautal, welches 1948 gegrün-
det wurde und aktuell ca. 90 Mitar-
beiter führt. Die Töchter von Josef 
und Brigitte Poscharnegg haben sich 
der bereits mehr als 66 Jahre andau-
ernden Geschichte des Unternehmer-
seins verschrieben. Sie stehen bereits 
seit Jahren mit in der Verantwortung 
des Unternehmens und setzen nun 
im Sinne ihrer Vorgänger mutig neue 
Schritte zur Sicherung wie Weiterent-
wicklung des Unternehmens.

Mehr als 3,1 Millionen Euro für 
die Zukunftssicherung
Die S.U.S. Poscharnegg Verwal-
tungs GmbH wurde 2013 gegrün-
det und man erweiterte das bisherige 

Spektrum rund um die Transport- 
wie Abfallentsorgungslogistik um 
ein wesentliches neues Standbein. 
Der Schwerpunkt der S.U.S. PO-
SCHARNEGG Verwaltungs GmbH 
liegt in der Vermietung von Liegen-
schaften und Objekten.
Das erste Projekt ist der Lager- und 
Abstellplatz in Kalsdorf/Graz. Der 
nächste Schritt ist die Errichtung ei-
ner Logistikhalle sowie eines Büroge-
bäudes auf diesem Platz. 

Fit für den internationalen 
Wettbewerb
Poscharnegg hat 2012 das Gewerbe 
Spedition angemeldet und für dieses 
neu adaptierte Gewerbe neue Mitar-
beiter eingestellt. Dafür wurden ein 
Büro sowie eine Lagerhalle in Unter-
premstätten bei Graz angemietet. Mit 
der Errichtung des neuen Büroge-
bäudes mit Lagerhalle in Kalsdorf bei 
Graz geht man nun konsequent den 
nächsten Schritt, um im internatio-
nalen wie im nationalen Wettbewerb 
fit zu sein. Neben den Mitarbeitern 
des bisher angemieteten Standortes 
werden dann auch Mitarbeiter vom 
Hauptstandort in St. Johann im 
Saggautal nach Kalsdorf siedeln um 
wichtige Synergien nützen zu kön-
nen. Den Standort Kalsdorf wählte 
man, um bei den Fragen zum Gü-

terverkehr an einer der zentralen 
Schnittstellen in Südösterreich bes-
tens aufgestellt zu sein.
 
„Wer nicht geht mit der Zeit, geht mit 
der Zeit“, lautet ein oftmals zitiertes 
Sprichwort. Das gilt nach wie vor. 
„Der Hauptstandort in St. Johann ist 
am besten dann gesichert, wenn man 
auch neue Wege wagt und daher habe 
man sich für Kalsdorf entschieden“, 
betont Sandra Poscharnegg,  die als 
jüngste der drei die Geschäftsfüh-
rung innehat. Sie ergänzt weiter: „Es 
gilt heute mehr denn je, kurze Wege 
zu gehen, rasche Entscheidungen zu 
treffen und Kosten wie Organisati-
onsstrukturen gleichermaßen schlank 
wie effizient zu gestalten“. 	
Im Fall des Transportes werden mit 
dem Standort Kalsdorf zudem viele 
Leerkilometer gespart, was auch ei-
nen Umweltnutzen nach sich zieht. 
Der internationale Güterverkehr ist 
aktuell für österreichische Unter-
nehmen schwierig, da Mitbewerber 
aus Nachbarländern teilweise zu sehr 
günstigen Frachtpreisen die Markt-
preise enorm sinken lassen. Mit der 
Erweiterung auf Lager- und Logis-
tik konnten bzw. können weiterhin 
wichtige Kunden gewonnen werden. 
Die Bauzeit ist mit 6 Monaten ge-
plant.

MUTIG IN SCHWIERIGEN ZEITEN
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Die Poscharnegg-Schwestern Bildmitte: Ulli, Sabine und Sandra (v. l.)
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Kitzlerseminare

Haftung und Versicherung 
bei Transporten NEU!

•	Grundlagen Transportversicherung
•	 	Haftung und Pflichten der am    

Transport Beteiligten
•	 	Transportschäden
•	 	Versicherungsarten
Was muss eine optimale Versicherung 
beinhalten, um mögliche Haftungslü-
cken auszuschließen?
Welche Bedeutung haben Transport-
klauseln und Zusatzvereinbarungen 
beim Abschluss einer Transportversi-
cherung? CMR, Incoterms etc.
Termin: 19. Mai 2015 • Wien
Referent: Dr. Josef Traxler
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt.  
inkl. BUCHNEUERSCHEINUNG Praxis-
handbuch „Transport von Gütern – 
Haftung und Versicherung“

Praxiswissen (Internationale) 
Logistikverträge 

Aktuelle rechtliche Praxis und 
Versicherbarkeit 
•	 	Vertragspartner Spediteur oder 

Frachtführer, Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien; 

•	 	Unterschiedliche Haftungsgrundla-
gen Straße, Bahn, Luft, Kombiver-
kehr; 

•	 	Haftung und Haftungsbeschränkun-
gen und -ausschlüsse gem. CMR, 
AÖSp, UGBG; 

•	 	Rechtswahl, Gerichtsstand, Schieds-
klausel, Anspruchsdurchsetzung;

•	 	Kombipolizze, Verkehrshaftungs-
deckung;

•	 	CMR-Versicherung;
•	 	SVS - Versicherung (Verbotskunde);
•	 	Abgrenzung Transportversicherung 

zu Verkehrshaftungsversicherung; 
•	 	Speditionsauftrag und (Logistik) 

Nebenleistungen, Vereinbarung „Be-
sonderes Interesse“ (Wertdeklarati-
on, Haftungshöhe, Versicherung); 

•	 	Abgrenzung Speditionsvertrag zu 
Werkvertrag; 

•	 	Spezialbereiche Pfandrecht, Zoll-
haftung, FBL-Ausstellung, „höhere 
Gewalt“/„Unabwendbares Ereignis“, 
Kabotage (innerdeutsch vs CMR); 

•	 	Beispielhafte Vertragsklauseln aus 
aktuellen Logistikdienstleistungsver-
trägen (gesetzliche und vertragliche 
Haftung, Versicherungsabdeckung). 

Termine: 
	 9. April 2015 • Villach
	 7. Mai 2015 • Wien
Referenten: RA Dr. Robert 
Miklauschina, Dr. Josef Traxler
Seminarbeitrag: 418 Euro exkl. USt. 
inkl. Handbuch „Praxisleitfaden 
Transportrecht“

Transportrecht für Praktiker 
Einführung Transportrecht 
•	 	Das Fracht- und Speditionsgeschäft 

(Speditions- und Frachtvertrag im 
österr. Recht; Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien; Haftung nach 
UGB und AÖSp) 

•	 	CMR (Beförderungsvertrag und 
Frachtführerhaftung nach der CMR; 
CMR-Frachtbrief und Beweiswirkung) 

•	 	Verjährung 
Termin: 28. April 2015 • Wien 
Referent: Dr. Robert Miklauschina
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt.  
inkl. Handbuch „Praxisleitfaden 
Transportrecht“   

CMR-Workshop: Haftung 
und Anwendung 

•	 	Versender und Transporteure: Haf-
tung und Schutz vor behördlichen 
Sanktionen 

•	 	Frachtbriefe richtig ausfüllen 
•	 	Transportschäden - wer haftet? 
Termin: 29. April 2015 • Wien
Referent: Dr. Peter Schütz
Seminarbeitrag: 388 Euro exkl. USt. 
inkl. Praxishandbuch „Transport-
recht“ 

Ladungssicherung: 
2-Tages-Praxis-Seminar 

•	 	Ladung richtig sichern 
•	 	Rechtliche Bestimmungen und Folgen 
•	 	So ersparen Sie sich Ärger und Trans-

portschäden 
Termine: 
Ansfelden/OÖ: 21.+22. April 2015
Gödersdorf/Villach: 24.+25. Juni 2015
Der Termin in Ansfelden ist auch für 
die gesetzlich vorgeschriebene Berufs-
kraftfahrerweiterbildung gültig! 
Referent: Ing. Konrad Rainer
Seminarbeitrag: 595 Euro exkl. USt. 
inkl. Praxishandbuch „Ladungssiche-
rung für Praktiker“  

Betriebskontrollen in 
Unternehmen mit 
Lenker/-innen NEU!

•	 	Worauf schaut das Arbeitsinspekto-
rat besonders?

•	 	Update 2015
•	 	Die vielfältigen Arbeitnehmer/-in-

nen-Schutzbestimmungen für Lenker 
•	 	Antworten auf Fragen aus der Praxis
Termine: jeweils von 13.30 bis 17 Uhr
	 23. April 2015 • Wien
	 7. Mai 2015 • Linz
Referent: Arbeitsinspektor 
Ing. Ewald Grof
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt. 

Haftung, Pflichten und 
Kontrolle im Arbeitnehmer/-

innenschutz NEU!
•	 	Was Unternehmer, handelsrechtliche 

Geschäftsführer und verantwortliche 
Beauftragte darüber wissen sollen!

•	 	Probleme bei Verwaltungsstrafver-
fahren 

•	 	Vermeiden Sie persönliche Haftungen! 
•	 	Update 2015 
•	 	Pflichten und notwendige Kontrollen
Termine: jeweils von 9 bis 12.30 Uhr
	 23. April 2015 • Wien
	 7. Mai 2015 • Linz
Referent: Arbeitsinspektor 
Ing. Ewald Grof
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt. 

Lizenzen der zivilen Luftfahrt
für Piloten, technisches Bedienungs-
personal u. sonstiges Luftfahrtpersonal 
Termin: 21. Mai 2015 • Wien
Referentin: Mag. Sylvia Unger
Seminarbeitrag: 420 Euro exkl. USt. 
inkl. BUCHNEUERSCHEINUNG 
Praxishandbuch „Lizenzen der zvilen 
Luftfahrt

Aktuelle Rechtsprechung im 
Transportrecht NEU!

•	 	Unter Berücksichtigung der neuesten 
OGH-Judikatur!

Termin: 20. Mai 2015 • Wien
Referentin:  Mag. Maria Zehetbauer
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt.
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